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Der Landtag des Freistaates Ba�ern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Änderung  
des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze

Das Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze  
�AGSG) vom 8. Dezember 2006 �GVBl. S. 942,  
Ba�RS 86-7-A/G), das zuletzt durch Art. 17a Abs. 13 
des Gesetzes vom 13. Dezember 2016 �GVBl. S. 335) 
ge�ndert worden ist, wird wie folgt ge�ndert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt ge�ndert:

a) Die Angabe zu Art. 14 wird wie folgt gefasst:

„Art. 14   Aufsicht und �ingaben“.

b) Die Angabe zu Art. 52 wird wie folgt gefasst:

„Art. 52   �ust�ndigkeit für die Kostenerstattung“.

c) Nach der Angabe zu Art. 52 wird folgende Anga-
be eingefügt:

„Art. 52a   Kostentragung für unbegleitete aus-
l�ndische Kinder und Jugendliche;  
Verordnungserm�chtigung“.

d) Die Angabe zu Art. 94 wird wie folgt gefasst:

„Art. 94   Aufsicht und �ingaben“.

e) Die Angabe zu Art. 109 wird wie folgt gefasst:

„Art. 109   �ust�ndigkeit bei �rstattungen nach 
dem Opferentsch�digungsgesetz und 
dem Infektionsschutzgesetz“.

2. Art. 7 wird wie folgt ge�ndert:

a) Die Abs. 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

„�2) Oberste Verwaltungsbehörde im Sinn 
des Fünften �SGB V) und �lften Buches Sozial-

gesetzbuch �SGB XI) und anderer die gesetzli-
che Kranken- und Pflegeversicherung betref-
fender Vorschriften ist das Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege.

�3) Die Aufsicht über die Landesverb�n-
de der Krankenkassen und über den �edizini-
schen Dienst der Krankenversicherung führt das 
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege.“

b) In Abs. 5 Satz 1, 3 und 6 werden jeweils nach 
dem Wort „Staatsministerium“ die Wörter „für 
Gesundheit und Pflege“ eingefügt.

3. Art. 14 wird wie folgt gefasst:

„Art. 14

Aufsicht und �ingaben

1Bei der Wahrnehmung der Aufsicht ist die Aus-
legung des Jugendhilferechts durch das Staatsminis-
terium maßgeblich. 2Hierzu und zur Bearbeitung von 
�ingaben zur T�tigkeit der Tr�ger der öffentlichen 
Jugendhilfe darf das Staatsministerium die erforderli-
chen personenbezogenen Daten erheben, verarbei-
ten und nutzen.“

4. Die Überschrift von Art. 52 wird wie folgt gefasst:

„Art. 52

�ust�ndigkeit für die Kostenerstattung“.

5. Nach Art. 52 wird folgender Art. 52a eingefügt:

„Art. 52a

Kostentragung für unbegleitete  
ausl�ndische Kinder und Jugendliche;  

Verordnungserm�chtigung

�1) 1Der Staat erstattet dem zust�ndigen Bezirk 
die Kosten der öffentlichen Jugendhilfe für unbeglei-
tete ausl�ndische Kinder und Jugendliche, die die-
sem nach § 89d Abs. 1 SGB VIII entstehen. 2�ust�n-
dig für die �rstattung sind die Regierungen.

86-7-A/G , 26-5-A , 2126-1-5-A
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�2) Das Staatsministerium wird erm�chtigt, im 
�invernehmen mit den Staatsministerien des Innern, 
für Bau und Verkehr sowie der Finanzen, für Lan-
desentwicklung und Heimat �inzelheiten zur Kosten-
erstattung nach Abs. 1 durch Rechtsverordnung zu 
bestimmen.

(3) Abs. 1 Satz 1 findet nur Anwendung auf Kos-
ten, die dem örtlichen Tr�ger der öffentlichen Jugend-
hilfe ab dem 1. November 2015 entstanden sind.“

6. Dem Art. 65 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„�3) Das Staatsministerium wird erm�chtigt, die 
�inzelheiten zur Ausgestaltung von Aufgaben und 
Leistungen gem�ß § 13 SGB VIII zielgruppenspezi-
fisch durch Rechtsverordnung festzulegen.“

7. Art. 94 wird wie folgt gefasst:

„Art. 94

Aufsicht und �ingaben

Art. 14 gilt hinsichtlich der T�tigkeit der örtlichen 
und überörtlichen Tr�ger der Sozialhilfe entspre-
chend, soweit Normen des Sozialhilferechts betrof-
fen sind.“

8. Vor Art. 109a wird folgender Art. 109 eingefügt:

„Art. 109

�ust�ndigkeit bei �rstattungen nach dem  
Opferentsch�digungsgesetz und dem  

Infektionsschutzgesetz

�ust�ndig für �ahlungen nach § 1 Abs. 13 des 
Opferentsch�digungsgesetzes und nach § 63 Abs. 6 
des Infektionsschutzgesetzes ist das �entrum Ba�-
ern Familie und Soziales.“

9. Art. 118 Abs. 2 wird wie folgt ge�ndert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

b) �s wird folgender Satz 2 angefügt:

„2�it Ablauf des 30. Juni 2022 tritt Art. 52a Abs. 3 
außer Kraft.“

§ 2

Änderung des Aufnahmegesetzes

Nach Art. 10 des Aufnahmegesetzes �AufnG) vom 
24. �ai 2002 �GVBl. S. 192, Ba�RS 26-5-A), das zu-
letzt durch § 1 Nr. 308 der Verordnung vom 22. Juli 2014 

�GVBl. S. 286) ge�ndert worden ist, wird folgender  
Art. 10a eingefügt: 

„Art. 10a

Übergangsregelung  
für die �rstattung der Jugendhilfekosten

1Art. 7 Abs. 3 Satz 2 findet nur Anwendung auf Kos-
ten, die dem örtlichen Tr�ger der öffentlichen Jugendhilfe 
vor dem 1. November 2015 entstanden sind. 2Kosten, die 
ein überörtlicher Tr�ger erstattet, obwohl der Anspruch 
des örtlichen Tr�gers gem�ß § 42d Abs. 4 SGB VIII nicht 
mehr geltend gemacht werden konnte oder verj�hrt war, 
werden nicht ersetzt. 3Satz 2 findet keine Anwendung, 
wenn der überörtliche Tr�ger vor Ablauf des 2. Januar 
2017 wirksam auf die �inrede der Verj�hrung verzichtet 
hat.“

§ 3

Weitere Änderung des Aufnahmegesetzes

Das Aufnahmegesetz �AufnG) vom 24. �ai 2002 
�GVBl. S. 192, Ba�RS 26-5-A), das zuletzt durch § 2 die-
ses Gesetzes ge�ndert worden ist, wird wie folgt ge�n-
dert:

1. In Art. 1 werden die Wörter „oder nach Art. 5a des 
Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze“ durch 
die Angabe „�As�lbLG)“ ersetzt.

2. Art. 2 wird wie folgt ge�ndert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Art. 2

Unterbringung in Aufnahmeeinrichtungen“.

b) Der Wortlaut wird Abs. 1 und wie folgt ge�ndert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „des As�lverfah-
rensgesetzes“ durch die Wörter „des As�l-
gesetzes �As�lG)“ ersetzt.

bb) Satz 2 wird aufgehoben.

cc) Der bisherige Satz 3 wird Satz 2 und die 
Wörter „des As�lverfahrensgesetzes“ wer-
den durch die Angabe „As�lG“ ersetzt.

c) �s wird folgender Abs. 2 angefügt:

„�2) 1Personen im Sinn des Art. 1 sind ver-
pflichtet, bis zur Entscheidung des Bundes-
amtes für �igration und Flüchtlinge über den 
As�lantrag und im Falle der Ablehnung des 
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As�lantrags als offensichtlich unbegründet  
oder als unzul�ssig bis zur Ausreise oder bis 
zum Vollzug der Abschiebungsandrohung  
oder -anordnung in der für ihre Aufnahme zu-
st�ndigen Aufnahmeeinrichtung, l�ngstens je-
doch für 24 �onate, zu wohnen. 2Die §§ 48 bis 
50 As�lG bleiben unberührt.“

3. Art. 4 wird wie folgt ge�ndert:

a) In Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „des As�l-
bewerberleistungsgesetzes“ durch die Anga-
be „As�lbLG“ und die Wörter „§ 47 Abs. 1 des 
As�lverfahrensgesetzes“ durch die Angabe  
„§ 47 As�lG“ ersetzt.

b) Abs. 3 wird aufgehoben.

c) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 3.

d) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 4 und Satz 1 wird 
wie folgt ge�ndert:

aa) Im Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe „Abs. 4“ 
durch die Angabe „Abs. 3“ ersetzt.

bb) In Nr. 1 wird nach dem Wort „Aufenthaltsge-
setz“ die Angabe „�AufenthG)“ eingefügt und 
das Wort „As�lverfahrensgesetz“ durch das 
Wort „As�lgesetz“ ersetzt.

e) Der bisherige Abs. 6 wird Abs. 5.

4. Art. 5 wird wie folgt ge�ndert:

a) In Abs. 2 Satz 3 werden nach den Wörtern „auf 
das Staatsministerium“ die Wörter „für Arbeit und 
Soziales, Familie und Integration �Staatsministe-
rium)“ eingefügt.

b) Abs. 3 wird wie folgt ge�ndert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „des As�lver-
fahrensgesetzes“ durch die Angabe „As�lG“ 
ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „Art. 4 Abs. 4 und 
5“ durch die Angabe „Art. 4 Abs. 3 und 4“ 
und wird die Angabe „Art. 4 Abs. 4 Satz 1“ 
durch die Angabe „Art. 4 Abs. 3 Satz 1“ er-
setzt.

5. In Art. 6 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „As�lverfahrens-
gesetzes“ durch das Wort „As�lgesetzes“ ersetzt.

6. In Art. 9 Satz 1 wird das Wort „�rfülllung“ durch das 
Wort „�rfüllung“ ersetzt.

7. Art. 10 wird wie folgt gefasst: 

„Art. 10

Ausschluss des Widerspruchs,  
aufschiebende Wirkung der Klage

�1) Klagen gegen eine auf Grund von Art. 4 
Abs. 1 und 3 sowie Art. 5 Abs. 2 erlassene �nt-
scheidung haben keine aufschiebende Wirkung.

�2) Die §§ 11 und 75 As�lG sowie § 24 Abs. 4 
Satz 3 und 4 AufenthG bleiben unberührt.“

8. Art. 10a wird wie folgt ge�ndert: 

a) Der Wortlaut wird Abs. 1.

b) �s wird folgender Abs. 2 angefügt:

„�2) 1Art. 7 Abs. 1 findet nur Anwendung auf 
Kosten, die dem örtlichen Tr�ger der öffentlichen 
Jugendhilfe vor dem 1. Januar 2018 entstanden 
sind. 2Kosten, deren �rsatz nach § 42d Abs. 4 
SGB VIII nicht geltend gemacht werden kann 
oder verj�hrt ist, werden nicht erstattet.“

9. Art. 11 wird wie folgt ge�ndert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Art. 11

Inkrafttreten, Außerkrafttreten“.

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„�2) �it Ablauf des 31. Oktober 2022 treten 
die Art. 7 und 10a außer Kraft.“

§ 4

Weitere Änderung des Aufnahmegesetzes

In Art. 8 Abs. 1 Satz 1 des Aufnahmegesetzes 
�AufnG) vom 24. �ai 2002 �GVBl. S. 192, Ba�RS 26-5-A), 
das zuletzt durch § 3 dieses Gesetzes ge�ndert worden 
ist, werden die Wörter „und dem Achten Buch Sozialge-
setzbuch – Kinder- und Jugendhilfe – für Personen im 
Sinn von Art. 7“ gestrichen.

§ 5

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

�1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. November 
2015 in Kraft.

�2) Abweichend von Abs. 1 treten 
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1. § 1 Nr. 1 Buchst. a, d und e, Nr. 2, 3, 6 bis 9 sowie  
§ 3 am 1. Januar 2018 sowie 

2. § 4 am 1. November 2022 

in Kraft. 

�3) Die Verordnung über die �ust�ndigkeit bei �r-
stattungen nach dem Opferentsch�digungsgesetz und 
dem Bundes-Seuchengesetz �V�O�G/BSeuchG) vom  
21. November 1997 �GVBl. S. 805, Ba�RS 2126-1-5-A), 
die durch Art. 38 des Gesetzes vom 26. Juli 2005  
�GVBl. S. 287) ge�ndert worden ist, tritt mit Ablauf des  
31. Dezember 2017 außer Kraft.

�ünchen, den 5. Dezember 2017

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst S e e h o f e r
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Der Landtag des Freistaates Ba�ern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Änderung des Gesetzes  
zur Ausführung der Sozialgesetze

Das Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze 
�AGSG) vom 8. Dezember 2006 �GVBl. S. 942, Ba�RS 
86-7-A/G), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 
5. Dezember 2017 �GVBl. S. 534) ge�ndert worden ist, 
wird wie folgt ge�ndert:

1. In der Inhaltsübersicht werden der Angabe zu Art. 81a 
die Wörter „und �rstattungsverfahren Barbetrag“ an-
gefügt.

2. Art. 3 wird wie folgt gefasst:

„Art. 3
 

�rstattungsleistungen des Bundes

�1) Die an den Freistaat Ba�ern erbrachten �r-
stattungsleistungen des Bundes nach § 46 Abs. 11 
Satz 1 SGB II werden jeweils unmittelbar nach �in-
gang beim Freistaat Ba�ern an die kreisfreien Ge-
meinden und die Landkreise weitergeleitet. 

�2) 1Die rechnerischen �ehrleistungen nach  
§ 46 Abs. 8 Satz 1 SGB II innerhalb eines Bezugs-
jahres werden ab dem Bezugsjahr 2017 zwischen 
den kreisfreien Gemeinden und Landkreisen je-
weils nach Inkrafttreten der Rechtsverordnung 
nach § 46 Abs. 10 Satz 1 SGB II des folgenden 
Jahres umverteilt. 2Die Verteilungsmasse errechnet 
sich durch �ultiplikation der innerhalb des Bezugs-
jahres mit dem Bund abgerechneten Leistungen 
nach § 22 Abs. 1 SGB II mit dem nach § 46 Abs. 10 
Satz 1 Nr. 1 SGB II angepassten landesspezifi-
schen Wert für das Bezugsjahr. 3Verteilungsmaß-
stab sind die Anteile an den gem�ß § 46 Abs. 11 
Satz 5 SGB II gemeldeten Leistungsausgaben im 
Bezugsjahr. 4Eine Umverteilung findet nicht statt, 
soweit die rechnerischen �ehrleistungen die für 
ganz Ba�ern gemeldeten Leistungsausgaben nach 

Satz 3 übersteigen. 5Je kreisfreier Gemeinde und 
Landkreis wird ein �ahlungsanspruch oder eine 
Zahlungspflicht errechnet. 6Die Zahlungspflichten 
werden mit den laufenden Abrufen nach Abs. 1 
verrechnet. 7Die hierdurch frei werdenden �ittel 
werden zur Befriedigung der �ahlungsansprüche 
verwendet.

�3) 1Abs. 2 Satz 1, 2 und 4 bis 7 gilt entspre-
chend für die rechnerischen �ehrleistungen nach 
§ 46 Abs. 9 Satz 1 SGB II. 2Verteilungsmaßstab sind 
die Anteile der kreisfreien Gemeinden und Landkrei-
se an den der Festlegung nach § 46 Abs. 10 Satz 1 
Nr. 2 Buchst. b und c, Satz 3 und 4 SGB II zugrunde 
gelegten Leistungsausgaben im Bezugsjahr.

�4) Die Durchführung obliegt dem �entrum Ba�-
ern Familie und Soziales.“

3. In Art. 5 Abs. 1 Satz 1 Satzteil vor Nr. 1 werden die 
Wörter „jeweiligen Vorjahr �Bezugsjahr)“ durch das 
Wort „Bezugsjahr“ ersetzt.

4. In Art. 64 Abs. 1 wird nach den Wörtern „dem �wölf-
ten Buch Sozialgesetzbuch“ die Angabe „�SGB XII)“ 
eingefügt.

5. Art. 81a wird wie folgt ge�ndert:

a) Der Überschrift werden die Wörter „und �rstat-
tungsverfahren Barbetrag“ angefügt.

b) In Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „im übertra-
genen Wirkungskreis“ gestrichen.

c) Abs. 4 wird wie folgt ge�ndert:

aa) In Satz 3 werden die Wörter „nach dem Vier-
ten Kapitel SGB XII“ gestrichen.

bb) �s wird folgender Satz 4 angefügt:

„4Sie erbringen gegenüber der nach Satz 2 
zust�ndigen Stelle im Folgejahr einen Jah-
resnachweis gem�ß § 46a Abs. 5 SGB XII.“

d) Abs. 5 wird wie folgt gefasst:

Gesetz 
zur Änderung des 

Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze und 
der Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze

vom 5. Dezember 2017
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„�5) 1Die zust�ndigen Tr�ger der Sozialhil-
fe weisen der zust�ndigen Stelle rechtzeitig für 
den jeweiligen �eldezeitraum nach § 136 Abs. 2 
SGB XII die �ahl der gem�ß § 136 SGB XII mel-
def�higen Personen nach. 2Dabei best�tigen sie, 
dass die Angaben richtig und vollst�ndig sind.“

6. Art. 88 Abs. 4 wird wie folgt ge�ndert:

a) In Satz 1 werden die Wörter „nach § 46a 
SGB XII“ durch die Wörter „nach den §§ 46a,  
136 SGB XII“ ersetzt.

b) In Satz 2 werden die Wörter „für das jeweilige 
Quartal“ gestrichen und nach dem Wort „Geld-
leistungen“ die Wörter „�§ 46a SGB XII) oder 
nach der �ahl der Personen �§ 136 SGB XII)“ 
eingefügt.

7. Dem Art. 118 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„�3) �it Ablauf des 31. Dezember 2019 tritt Art. 3 
Abs. 3 außer Kraft.“

§ 2

Änderung der  
Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze

Die Verordnung zur Ausführung der Sozialgeset-
ze �AVSG) vom 2. Dezember 2008 �GVBl. S. 912,  
Ba�RS 86-8-A/G), die zuletzt durch § 29a der Verord-
nung vom 16. August 2016 �GVBl. S. 258) ge�ndert wor-
den ist, wird wie folgt ge�ndert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt ge�ndert:

a) In der Angabe zu Teil 4 werden die Wörter „land-
wirtschaftlicher T�tigkeit“ durch die Wörter „der 
landwirtschaftlichen �rwerbst�tigkeit“ ersetzt.

b) Die Angabe zu § 40d wird wie folgt gefasst:

„§ 40d �aufgehoben)“.

c) Der Angabe zu Teil 9 Abschnitt 2 werden die 
Wörter „und �rstattungsverfahren Barbetrag“ an-
gefügt.

d) In der Angabe zu § 99 werden die Wörter „des 
�entrums Ba�ern Familie und Soziales“ gestri-
chen.

e) Die Angabe zu § 124 wird wie folgt gefasst:

„§ 124 �aufgehoben)“.

2. § 5 Abs. 2 wird wie folgt ge�ndert:

a) In Satz 2 wird die Angabe „Abs. 5 bis 8“ durch die 
Angabe „Abs. 11 Satz 1“ ersetzt.

b) In Satz 3 werden die Wörter „Abs. 5 Satz 4 und 
Abs. 7a“ durch die Angabe „Abs. 7 Satz 1“ er-
setzt.

c) �s wird folgender Satz 4 angefügt:

„4Das �rgebnis der im Folgejahr durchgeführten 
Umverteilung nach Art. 3 AGSG ist im Bezugs-
jahr zu berücksichtigen.“

3. § 8 wird wie folgt gefasst:

„§ 8

Festsetzung der �uweisungen

Die �uweisungen werden jeweils nach der er-
folgten Umverteilung nach Art. 3 AGSG, frühestens 
aber zum 15. Juni des auf das Bezugsjahr folgenden 
Jahres festgesetzt und ausbezahlt.“

4. In Teil 4 werden in der Überschrift die Wörter „land-
wirtschaftlicher T�tigkeit“ durch die Wörter „der land-
wirtschaftlichen �rwerbst�tigkeit“ ersetzt.

5. § 15 wird wie folgt ge�ndert:

a) Abs. 1 wird wie folgt ge�ndert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „ALG und nach 
§ 2 Abs. 1 Nr. 2 F�L�G“ durch die Wörter 
„des Gesetzes über die Alterssicherung der 
Landwirte �ALG) und nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 
des Gesetzes zur Förderung der �instellung 
der landwirtschaftlichen �rwerbst�tigkeit 
�F�L�G)“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird nach den Wörtern „Amt für“ 
das Wort „�rn�hrung,“ eingefügt.

b) In Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 sowie Satz 2 wird 
jeweils nach den Wörtern „Amt für“ das Wort „�r-
n�hrung,“ eingefügt.

6. In § 22 werden die Wörter „als eine dem Staatsmi-
nisterium für Arbeit und Soziales, Familie und Integ-
ration unmittelbar nachgeordnete zentrale Landesbe-
hörde“ gestrichen.

7. § 40d wird aufgehoben.

8. In § 98 Abs. 1 werden die Wörter „in Ba�ern“ gestri-
chen.

https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&a=5&g=BayAGSG&verdatabref=20160601
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&g=SGB_II&p=46&x=5&verdatabref=20160601&verdatbisref=20201231
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&g=SGB_II&p=46&x=7a&verdatabref=20160601&verdatbisref=20201231
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9. In Teil 9 Abschnitt 2 werden der Überschrift die Wör-
ter „und �rstattungsverfahren Barbetrag“ angefügt.

10. § 99 wird wie folgt ge�ndert:

a) In der Überschrift werden die Wörter „des �ent-
rums Ba�ern Familie und Soziales“ gestrichen.

b) Im Wortlaut wird nach der Angabe „Art. 81a 
Abs. 4 Satz 2“ die Angabe „ , Abs. 5 Satz 1“ ein-
gefügt.

11. In § 120 Satz 1 wird die Angabe „HHG“ durch die 
Wörter „des H�ftlingshilfegesetzes �HHG)“ ersetzt.

12. § 123 Satz 2 wird durch die folgenden S�tze 2 und 3 
ersetzt:

„2Der Beirat hat die Aufgabe, die Staatsregierung 
sachverst�ndig in Vertriebenen- und Sp�taussied-
lerfragen zu beraten. 3�r soll zu allgemeinen Rege-
lungen und �aßnahmen im Bereich der Vertriebenen 
und Sp�taussiedler gehört werden.“

13. § 124 wird aufgehoben.

14. § 135 wird wie folgt ge�ndert:

a) In der Überschrift werden die Wörter „Gesetzes 
über die �ntsch�digung für Opfer von Gewaltta-
ten“ durch das Wort „Opferentsch�digungsge-
setzes“ ersetzt.

b) In Abs. 2 wird die Angabe „§ 4 Abs. 1 Satz 3 
O�G“ durch die Wörter „§ 4 Abs. 1 Satz 3 des 
Opferentsch�digungsgesetzes �O�G)“ ersetzt.

§ 3

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

�1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

�2) �it Ablauf des 31. Dezember 2017 treten außer 
Kraft:

1. § 28 der Kinderbildungsverordnung �AVBa�KiBiG) vom 
5. Dezember 2005 �GVBl. S. 633, Ba�RS 2231-1-1-A), 
die zuletzt durch Verordnung vom 6. Dezember 2016 
�GVBl. S. 394) ge�ndert worden ist,

2. § 2 Satz 2 der �weiten Verordnung zur Änderung der 
Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze vom 
24. November 2009 �GVBl. S. 617, Ba�RS 86-8-A/G),

3. § 2 Abs. 2 der Dritten Verordnung zur Änderung der 
Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze vom 
9. Februar 2010 �GVBl. S. 107, Ba�RS 86-8-A/G),

4. § 59 Abs. 3 und 4 der Verordnung über den fachlichen 
Schwerpunkt Sozialverwaltung �FachV-SozVerw) vom 
7. Januar 2013 �GVBl. S. 11, Ba�RS 2038-3-8-3-A), 
die durch § 1 Nr. 139 der Verordnung vom 22. Juli 2014 
�GVBl. S. 286) ge�ndert worden ist. 

�ünchen, den 5. Dezember 2017

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst S e e h o f e r
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Auf Grund

– des Art. 87 Abs. 1 und des Art. 99 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
des Ba�erischen Beamtengesetzes �Ba�BG) vom 
29. Juli 2008 �GVBl. S. 500, Ba�RS 2030-1-1-F), das 
zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2017 
�GVBl. S. 362) ge�ndert worden ist,

– des Art. 44 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über kommu-
nale Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen �KWBG) 
vom 24. Juli 2012 �GVBl. S. 366; 2014 S. 20, 
Ba�RS 2022-1-I), das zuletzt durch § 10 des 
Gesetzes vom 12. Juli 2017 �GVBl. S. 326) ge�n- ge�n-
dert worden ist,

– des Art. 90 Abs. 2 des Ba�erischen Personalvertre-
tungsgesetzes �Ba�PVG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 11. November 1986 �GVBl. S. 349, 
Ba�RS 2035-1-F), das zuletzt durch § 2 Abs. 6 des 
Gesetzes vom 17. Juli 2015 �GVBl. S. 243) ge�ndert 
worden ist,

verordnet die Ba�erische Staatsregierung:

§ 1

Änderung der Arbeitszeitverordnung

Die Arbeitszeitverordnung �AzV) vom 25. Juli 1995 
�GVBl. S. 409, Ba�RS 2030-2-20-F), die zuletzt durch § 1 
Nr. 68 der Verordnung vom 22. Juli 2014 �GVBl. S. 286) 
ge�ndert worden ist, wird wie folgt ge�ndert:

1. In der Überschrift wird die Angabe „�Arbeitszeitver-
ordnung – AzV)“ durch die Wörter „�Ba�erische Ar-
beitszeitverordnung – Ba�AzV)“ ersetzt.

2. In § 3 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „des �urop�-
ischen Parlaments und des Rates vom 4. November 
2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestal-
tung �ABl �U Nr. L 299 S. 9)“ gestrichen.

3. In § 11 Abs. 5 werden die Wörter „Schichtzeit  
�Arbeitszeit und Ruhepausen)“ durch die Wörter 
„Schichtzeit, bestehend aus Arbeitszeit und Ruhe-
pausen,“ ersetzt.

4. § 15 wird wie folgt ge�ndert:

a) In der Überschrift wird das Wort 
„ , Außerkrafttreten“ gestrichen.

b) In Abs. 1 wird die Absatzbezeichnung „�1)“ ge-
strichen.

c) Abs. 2 wird aufgehoben.

§ 2

Änderung der Bayerischen  
Mutterschutzverordnung

Die Ba�erische �utterschutzverordnung �Ba��uttSchV) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Oktober 2003 
�GVBl. S. 785, Ba�RS 2030-2-26-F), die zuletzt durch § 1 Nr. 7 
der Verordnung vom 28. November 2012 �GVBl. S. 656)  
ge�ndert worden ist, wird wie folgt ge�ndert:

1. In § 4 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 werden nach den Wör-
tern „bei Früh- oder �ehrlingsgeburten“ die Wörter 
„oder in F�llen, in denen vor Ablauf von acht Wochen 
nach der �ntbindung bei dem Kind eine Behinderung 
im Sinn von § 2 Abs. 1 Satz 1 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch �rztlich festgestellt und eine Ver-
l�ngerung der Schutzfrist von der �utter beantragt 
wird,“ eingefügt.

2. In § 11 Abs. 1 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„W�hrend der Schwangerschaft“ die Wörter „ , bis 
zum Ablauf von vier �onaten nach einer Fehlgeburt 
nach der zwölften Schwangerschaftswoche“ und 
nach den Wörtern „die Schwangerschaft“ werden die 
Wörter „ , die Fehlgeburt nach der zwölften Schwan- , die Fehlgeburt nach der zwölften Schwan-, die Fehlgeburt nach der zwölften Schwan- die Fehlgeburt nach der zwölften Schwan-die Fehlgeburt nach der zwölften Schwan-
gerschaftswoche“ eingefügt.

§ 3

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

�1) 1Diese Verordnung tritt am 30. Dezember 2017 in 
Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt § 2 mit Wirkung vom 
30. �ai 2017 in Kraft.

�2) § 2 Abs. 2 der Verordnung zur Änderung der 
Wahlordnung zum Ba�erischen Personalvertretungsge-ischen Personalvertretungsge-

2030-2-20-F, 2030-2-26-F, 2035-2-F

Verordnung 
zur Änderung arbeitszeit- und 

mutterschutzrechtlicher Bestimmungen

vom 28. November 2017
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setz vom 13. April 2010 �GVBl. S. 196, Ba�RS 2035-2-F) 
tritt mit Ablauf des 29. Dezember 2017 außer Kraft.

München, den 28. November 2017

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst S e e h o f e r
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Auf Grund

– des Art. 93 Abs. 1 und 2, des Art. 99 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 und 2 und des Art. 100 Abs. 2 Satz 3 des Ba�eri-
schen Beamtengesetzes �Ba�BG) vom 29. Juli 2008 
�GVBl. S. 500, Ba�RS 2030-1-1-F), das zuletzt durch 
§ 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2017 �GVBl. S. 362) 
ge�ndert worden ist, und 

– des Art. 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Gesetzes über 
kommunale Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen 
�KWBG) vom 24. Juli 2012 �GVBl. S. 366; 2014 S. 20,  
Ba�RS 2022-1-I), das zuletzt durch § 10 des Geset-§ 10 des Geset-10 des Geset-
zes vom 12. Juli 2017 �GVBl. S. 326) ge�ndert wor-
den ist,

verordnet die Ba�erische Staatsregierung:

Inhaltsübersicht

Teil 1

Allgemeine Vorschriften

§   1  Geltungsbereich
§   2  Kommunale Wahlbeamte

Teil 2

�rholungsurlaub

§   3  Anspruch und Dauer
§   4  �usatzurlaub
§   5  Anrechnung und Kürzung
§   6  Berechnung nach Stunden
§   7  �inbringung
§   8  Ansparung
§   9  Abgeltung

Teil 3

Dienstbefreiung, sonstiger Urlaub  
und Fernbleiben vom Dienst

§ 10  Dienstbefreiung
§ 11   Urlaub für kommunale �andatstr�ger und für ehren-

amtliche T�tigkeiten im öffentlichen Leben
§ 12  Urlaub für Verbesserungsvorschl�ge
§ 13  Sonderurlaub
§ 14  Urlaub für Kurmaßnahmen
§ 15  Fernbleiben vom Dienst an geschützten Feiertagen
§ 16   Fernbleiben vom Dienst bei vorübergehender Dienst-

unf�higkeit

Teil 4

Verfahrensvorschriften

§ 17  Antrag und Genehmigung
§ 18  Widerruf und Rücknahme der Genehmigung

Teil 5

�utterschutz und Stillzeit

§ 19  Anwendung des �utterschutzgesetzes
§ 20   Besoldung bei Besch�ftigungsverbot, Untersuchungen 

und Stillzeit
§ 21   �uschuss bei Besch�ftigungsverbot w�hrend einer �l-   �uschuss bei Besch�ftigungsverbot w�hrend einer �l-

ternzeit
§ 22  �ntlassung

Teil 6

�lternzeit

§ 23  Anspruch, Teilzeitbesch�ftigung
§ 24  Inanspruchnahme
§ 25  �ntlassungsschutz
§ 26  Krankheitsfürsorge

Teil 7

Schlussvorschriften

§ 26 a Übergangsregelung zur �lternzeit
§ 27  Inkrafttreten, Außerkrafttreten

2030-2-31-F

Verordnung 
über Urlaub, Mutterschutz und Elternzeit 

der bayerischen Beamten 
(Bayerische Urlaubs- und Mutterschutzverordnung – UrlMV)1

vom 28. November 2017

1 Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 92/85/
�WG.



544 Ba�erisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 21/2017

Teil 1

Allgemeine Vorschriften

§ 1

Geltungsbereich

1Diese Verordnung gilt, soweit nichts anderes be-
stimmt ist, für die Beamten und Dienstanf�nger des 
Staates, der Gemeinden, der Gemeindeverb�nde und 
der sonstigen unter der Aufsicht des Staates stehenden 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts. 2Für Richter gilt die Verordnung entsprechend, 
soweit durch besondere Rechtsvorschriften nichts ande-
res bestimmt ist.

§ 2

Kommunale Wahlbeamte

Für berufsm�ßige Bürgermeister und Landr�te tritt 
an die Stelle des Dienstvorgesetzten und der obersten 
Dienstbehörde der Dienstherr.

Teil 2

Erholungsurlaub

§ 3

Anspruch und Dauer

�1) Die Beamten haben in jedem Kalenderjahr An-
spruch auf 30 Arbeitstage �rholungsurlaub unter Fortge-
w�hrung der Leistungen des Dienstherrn.

�2) 1Beamten im Vorbereitungsdienst und Dienstan-
f�ngern stehen 29 Arbeitstage �rholungsurlaub zu. 2Leis-
ten sie Schichtdienst, erhöht sich ihr Anspruch ab dem 
zweiten Jahr der Ausbildung auf 30 Arbeitstage. 3Im Jahr 
der Beendigung des Vorbereitungsdienstes finden für die 
Berechnung des Urlaubsanspruchs Abs. 3 Satz 1 und 4 
sowie § 5 Abs. 1 sinngem�ß Anwendung.

�3) 1Beginnt oder endet das Beamtenverh�ltnis im 
Lauf des Kalenderjahres, so steht für jeden vollen Ka-
lendermonat ein �wölftel des �rholungsurlaubs zu. 2Be-
amten, die bei Beginn des Beamtenverh�ltnisses min-
derj�hrig sind, steht von sechs vollen Kalendermonaten 
an der volle �rholungsurlaub zu. 3Beamte, die mit oder 
nach �rreichen der gesetzlichen Altersgrenze in den Ru-
hestand treten, erhalten den halben �rholungsurlaub, 
wenn das Beamtenverh�ltnis in der ersten Jahresh�lfte 
endet, ansonsten den vollen �rholungsurlaub. 4Rechneri-

sche Bruchteile von Urlaubstagen werden kaufm�nnisch 
gerundet.

�4) 1Ist die Arbeitszeit auf mehr oder weniger als fünf 
Wochenarbeitstage verteilt, erhöhen oder vermindern 
sich die bestehenden Urlaubsansprüche anteilig. 2Abs. 3 
Satz 4 gilt entsprechend. 3�ine �inderung des bestehen-
den Urlaubs aus Vorjahren und des anteiligen Urlaubs 
des laufenden Jahres unterbleibt, soweit er bis zum �eit-
punkt einer Verringerung der �ahl der wöchentlichen Ar-öchentlichen Ar-chentlichen Ar-
beitstage tats�chlich nicht in Anspruch genommen wer-
den konnte und nicht im Sinne des § 8 angespart wurde. 
4Ist eine �inderung nach Satz 3 unterblieben, unterbleibt 
auch eine etwaige sp�tere �rhöhung nach Satz 1.

�5) 1Bei Professoren und Lehrern ist der �rholungs-
urlaub durch die unterrichtsfreie �eit abgegolten. 2Soweit 
infolge dienstlicher Inanspruchnahme oder infolge gem�ß 
§ 7 Abs. 4 nachgewiesener �rkrankung w�hrend dieser 
�eit die unterrichtsfreien Tage hinter den nach den Abs. 1 
bis 4 zustehenden Urlaubstagen zurückbleiben, ist �rho-
lungsurlaub außerhalb der unterrichtsfreien �eit zu ge-
w�hren.

§ 4

Zusatzurlaub

�1) Vier Arbeitstage zus�tzlichen �rholungsurlaub 
��usatzurlaub) erh�lt, wer innerhalb von sechs �onaten 
mehr als die H�lfte der gesamten Arbeitszeit

1. in unmittelbarem Kontakt mit an Tuberkulose �r-
krankten steht,

2. mit infektiösem �aterial arbeitet,

3. ansteckende Kranke ärztlich oder pflegerisch be-
treut,

4. dem Einfluss ionisierender Strahlen oder von Neutro-
nen ausgesetzt ist,

5. sonstige T�tigkeiten ausübt, die ihrer Art nach von 
der obersten Dienstbehörde als gesundheitssch�dlich 
oder gesundheitsgef�hrdend anerkannt sind, oder

6. in ps�chiatrischen oder vergleichbaren �inrichtungen 
in unmittelbarem Kontakt mit den ps�chisch Kranken 
steht.

�2) 1�usatzurlaub erh�lt, wer st�ndig nach einem 
Schicht- oder Dienstplan eingesetzt ist, der einen regel-
m�ßigen Wechsel der t�glichen Arbeitszeit in Wechsel-
schichten vorsieht, und dabei in einem Kalenderjahr in je 
fünf Wochen durchschnittlich mindestens 40 Arbeitsstun-
den in der dienstplanm�ßigen oder verwaltungsüblichen 
Nachtschicht leistet. 2Der �usatzurlaub betr�gt bei einer 
solchen Dienstleistung an mindestens
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1.   87 Arbeitstagen 1 Arbeitstag,

2. 130 Arbeitstagen 2 Arbeitstage,

3. 173 Arbeitstagen 3 Arbeitstage,

4. 195 Arbeitstagen 4 Arbeitstage.

3Ist die Arbeitszeit auf mehr oder weniger als fünf Wo-
chenarbeitstage verteilt, erhöht oder vermindert sich die 
�ahl der maßgebenden Arbeitstage entsprechend. 4Be-
ginnt ein Beamter an einem Tag zwei Dienstschichten 
und endet die zweite Dienstschicht an einem anderen 
Kalendertag, sind zwei Arbeitstage anzusetzen.

�3) Beamte, die die Voraussetzungen des Abs. 2 
nicht erfüllen, jedoch Dienst nach einem Schichtplan oder 
einem Dienstplan zu erheblich unterschiedlichen �eiten 
– jeweils innerhalb eines Monats im häufigen unregelmä-
ßigen Wechsel mit Abweichungen von mindestens drei 
Stunden – beginnen oder beenden, erhalten folgenden 
�usatzurlaub im Kalenderjahr bei einer Dienstleistung im 
Kalenderjahr von mindestens

1. 110 Nachtdienststunden 1 Arbeitstag,

2. 220 Nachtdienststunden 2 Arbeitstage,

3. 330 Nachtdienststunden 3 Arbeitstage,

4. 450 Nachtdienststunden 4 Arbeitstage.

�4) Beamte, die die Voraussetzungen der Abs. 2 und 
3 nicht erfüllen, erhalten folgenden �usatzurlaub im Ka-
lenderjahr bei einer Dienstleistung im Kalenderjahr von 
mindestens

1. 150 Nachtdienststunden 1 Arbeitstag,

2. 300 Nachtdienststunden 2 Arbeitstage,

3. 450 Nachtdienststunden 3 Arbeitstage,

4. 600 Nachtdienststunden 4 Arbeitstage.

�5) 1Bei Polizeivollzugsbeamten ist der �usatzurlaub 
abweichend von den Abs. 2 bis 4 ausschließlich auf der 
Grundlage der tats�chlich geleisteten Nachtdienststun-
den zu ermitteln. 2Hiernach erhalten Beamte im Sinne 
des Satzes 1 folgenden �usatzurlaub im Kalenderjahr bei 
einer Dienstleistung im Kalenderjahr von mindestens

1. 110 Nachtdienststunden 1 Arbeitstag,

2. 200 Nachtdienststunden 2 Arbeitstage,

3. 290 Nachtdienststunden 3 Arbeitstage,

4. 370 Nachtdienststunden 4 Arbeitstage.

�6) Der Bemessung des �usatzurlaubs für ein Kalen-
derjahr werden die bei demselben Dienstherrn im voran-
gegangenen Kalenderjahr erbrachten Dienstleistungen 
nach den Abs. 2 bis 5 zugrunde gelegt.

�7) Bei erm�ßigter Arbeitszeit vermindert sich die 
�ahl der geforderten Dienststunden entsprechend. 

�8) Der �usatzurlaub nach den Abs. 2 bis 5 erhöht 
sich für Beamte ab dem Jahr der Vollendung des 50. Le-
bensjahres um einen Arbeitstag.

�9) �usatzurlaub wird nur bis zu insgesamt fünf Ar-
beitstagen im Kalenderjahr gew�hrt.

�10) 1Wechselschichtdienst ist der Dienst nach ei-
nem Schicht- oder Dienstplan, der einen regelm�ßigen 
Wechsel der t�glichen Arbeit in Wechselschichten vor-
sieht, bei denen der Beamte durchschnittlich l�ngstens 
nach Ablauf eines �onats erneut zur Nachtschicht her-
angezogen wird. 2Als Wechselschichten gelten wechseln-
de Dienstschichten bei ununterbrochenem Fortgang der 
Arbeit w�hrend der ganzen Woche, gegebenenfalls mit 
einer Unterbrechung am Wochenende von höchstens 48 
Stunden Dauer. 3Nachtdienststunden sind die Dienststun-
den zwischen 20 Uhr und 6 Uhr. 4Nachtschicht ist eine 
Dienstschicht, die mindestens zwei Nachtdienststunden 
umfasst.

�11) 1Die Abs. 1 bis 9 gelten nicht für Beamte des feu-
erwehrtechnischen Dienstes und für Beamte des Wach-
dienstes, wenn sie nach einem Schichtplan eingesetzt 
sind, der für den Regelfall Schichten von 24 Stunden 
Dauer vorsieht. 2Ist mindestens ein Viertel der Schichten, 
die Beamte im Sinne des Satzes 1 leisten, kürzer als 24 
Stunden, aber l�nger als elf Stunden, so erhalten sie für 
je fünf �onate Schichtdienst im Kalenderjahr einen Ar-
beitstag �usatzurlaub.

§ 5

Anrechnung und Kürzung

�1) �rholungsurlaub, der Beamten bei einer ande-
ren Dienststelle oder w�hrend eines anderen Besch�fti-
gungsverh�ltnisses für einen �eitraum gew�hrt worden 
ist, für den nach dieser Verordnung �rholungsurlaub zu-
steht, ist anzurechnen.

�2) 1Der �rholungsurlaub wird um ein �wölftel gekürzt 
für jeden vollen Kalendermonat 

1. eines Sonderurlaubs nach § 13 Abs. 1 Satz 1, für wel-§ 13 Abs. 1 Satz 1, für wel- Abs. 1 Satz 1, für wel-
chen die zust�ndige Dienstbehörde nicht sp�testens 
bei Beendigung des Sonderurlaubs schriftlich aner-
kannt hat, dass dieser dienstlichen Interessen oder 
öffentlichen Belangen dient,
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2. einer �lternzeit ohne Dienst- oder Anw�rterbezüge,

3. einer Beurlaubung gem�ß Art. 89 oder Art. 90 des 
Ba�erischen Beamtengesetzes �Ba�BG) oder

4. einer vollst�ndigen Freistellung vom Dienst infolge 
einer ungleichm�ßigen Verteilung der Arbeitszeit ge-
m�ß Art. 87 Abs. 3 und 4, Art. 88 Abs. 4 oder Art. 91 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Ba�BG.

2Haben Beamte in einem Kalenderjahr vor einer Freistel-
lung im Sinne des Satzes 1 mehr �rholungsurlaub erhal-
ten, als ihnen infolge der Kürzung zusteht, ist der zu viel 
erhaltene �rholungsurlaub so bald wie möglich mit einem 
neuen Urlaubsanspruch zu verrechnen.

§ 6

Berechnung nach Stunden

 1Der Dienstvorgesetzte kann den �rholungsurlaub 
nach Stunden berechnen. 2Bei der Urlaubsberechnung 
nach Stunden ist jeder dem Beamten zustehende Ur-
laubstag mit einem Fünftel seiner durchschnittlichen wö-
chentlichen Arbeitszeit anzusetzen. 3Bei einer Änderung 
der Arbeitszeit gilt § 3 Abs. 4 entsprechend.

§ 7

Einbringung

�1) 1Der �rholungsurlaub soll möglichst im laufenden 
Kalenderjahr voll eingebracht werden. 2Urlaub, der nicht 
bis zum 30. April des folgenden Jahres angetreten ist und 
nicht nach § 8 angespart wird, verf�llt. 3Diese Frist kann 
angemessen verl�ngert werden, wenn die dienstlichen 
Belange es zulassen. 4Sie ist bis l�ngstens 31. ��rz des 
übern�chsten auf das Kalenderjahr folgenden Jahres zu 
verl�ngern, wenn die �inbringung des Urlaubs auf Grund 
einer Dienstunf�higkeit nicht möglich war. 5Haben Beam-
te den zustehenden �rholungsurlaub vor dem Beginn der 
Besch�ftigungsverbote �§ 19), einer �lternzeit ohne Teil-§ 19), einer �lternzeit ohne Teil-), einer �lternzeit ohne Teil-
zeitbesch�ftigung �§ 23) oder eines Sonderurlaubs �§ 13), 
der dienstlichen Interessen oder öffentlichen Belangen 
dient, nicht oder nicht vollst�ndig erhalten, ist der Restur-
laub nach Beendigung dieser Freistellungen im laufenden 
oder im n�chsten Kalenderjahr zu gew�hren.

�2) �inderj�hrigen Beamten soll der �rholungsurlaub 
zusammenh�ngend gew�hrt werden.

�3) 1Berufsschülern soll der �rholungsurlaub in der 
�eit der Berufsschulferien gew�hrt werden. 2Wird �rho-
lungsurlaub außerhalb der Berufsschulferien gew�hrt und 
muss der Berufsschüler w�hrend des �rholungsurlaubs 
die Berufsschule besuchen, werden die Berufsschultage 
nicht auf den �rholungsurlaub angerechnet.

�4) 1Werden Beamte w�hrend des �rholungsurlaubs 
durch Krankheit dienstunf�hig und zeigen sie dies unver-
züglich an, so wird die �eit der Dienstunf�higkeit nicht auf 
den �rholungsurlaub angerechnet. 2Die Dienstunf�higkeit 
ist durch ein �rztliches, auf Verlangen des Dienstvorge-
setzten ein amts�rztliches �eugnis nachzuweisen. 3Die 
Fortsetzung des Urlaubs nach Wiederherstellung der 
Dienstf�higkeit über den bewilligten �eitraum hinaus be-
darf einer neuen Genehmigung.

§ 8

Ansparung

1Nicht eingebrachter �rholungsurlaub kann mit Aus-
nahme des �usatzurlaubs auf Antrag angespart werden, 
wenn die dienstlichen Belange es zulassen. 2Die Anspa-
rung ist nur zul�ssig für den 15 Urlaubstage übersteigen-
den Teil des �rholungsurlaubs. 3§ 3 Abs. 4 fi ndet Anwen- Abs. 4 findet Anwen-
dung. 4�in nach Satz 1 angesparter �rholungsurlaub ist 
sp�testens bis zum Ablauf des dritten Jahres anzutreten, 
das auf das Kalenderjahr folgt, in dem der Urlaubsan-
spruch entstanden ist.

§ 9

Abgeltung

�1) 1Soweit bei der Beendigung des Beamtenverh�lt-
nisses die vorherige �inbringung von �rholungsurlaub 
auf Grund einer Dienstunf�higkeit nicht möglich war, ist 
der Urlaub der einzelnen Kalenderjahre in dem Umfang 
abzugelten, in dem der eingebrachte �rholungsurlaub 
jeweils hinter einem �indesturlaub von 20 Tagen zurück-
bleibt. 2Bei der Beendigung des Beamtenverh�ltnisses 
durch Tod bedarf es keiner vorherigen Dienstunf�higkeit. 
3Für die Berechnung des �indesturlaubs ist § 3 Abs. 3 
Satz 1 und 4 sowie Abs. 4 Satz 1 und 3 entsprechend 
anzuwenden. 4Kalenderjahre, die bei der Beendigung 
des Beamtenverh�ltnisses seit mehr als 24 �onaten ab-
gelaufen sind, bleiben unberücksichtigt. 5Die Feststellung 
des Umfangs des Abgeltungsanspruchs trifft die für die 
�ntscheidung über die Beendigung des Beamtenverh�lt-
nisses zust�ndige Stelle; die oberste Dienstbehörde kann 
abweichende Regelungen treffen.

�2) 1Die Höhe einer nach Abs. 1 zustehenden Abgel-
tung bemisst sich nach der in den letzten drei �onaten 
vor der Beendigung des Beamtenverh�ltnisses zustehen-
den Besoldung. 2Für die Berechnung wird dabei ein Drei-
zehntel dieses Betrags durch die Anzahl der individuellen 
wöchentlichen Arbeitstage geteilt und mit der �ahl der ab-
zugeltenden Urlaubstage vervielfacht. 3Die Berechnung 
und Auszahlung des Abgeltungsanspruchs erfolgt durch 
die Bezüge zahlende Stelle.
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Teil 3

Dienstbefreiung, sonstiger Urlaub 
und Fernbleiben vom Dienst

§ 10

Dienstbefreiung

�1) 1Dienstbefreiung unter Fortgew�hrung der Leis-
tungen des Dienstherrn kann bewilligt werden

1. zur Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflich-
ten nach deutschem Recht, soweit die Arbeitsbe-
freiung gesetzlich vorgeschrieben ist, für die Dauer 
der notwendigen Abwesenheit vom Dienst,

2. aus Anlass �rztlicher Untersuchungen und Be-
handlungen, die w�hrend der Arbeitszeit durchge-
führt werden müssen, im erforderlichen und nach-
gewiesenen Umfang,

3. bei folgenden Anl�ssen:

a) Umzug an einen anderen Ort 
aus dienstlichem Anlass

1 Arbeitstag

b) Niederkunft der �hefrau oder 
der Lebenspartnerin 

1 Arbeitstag

c) Tod des �hegatten, des Le-
benspartners oder der Le-
benspartnerin, eines Kindes 
oder �lternteils

2  Arbeitsta-
ge

d) schwere �rkrankung
aa) eines Angehörigen, so-

weit die Person in dem-
selben Haushalt lebt,

1 Arbeitstag 
im Kalender-
jahr

bb) eines Kindes, das das 
zwölfte Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat oder 
behindert und auf Hilfe 
angewiesen ist, 

bis zu 4 Ar-
beitstage je 
Kind im Ka-
lenderjahr

cc) einer Betreuungsper-
son, wenn Beamte des-
halb die Betreuung ihres 
Kindes, das das achte 
Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat oder wegen 
körperlicher, geistiger 
oder seelischer Behin-
derung dauernd pflege-
bedürftig ist, selbst über-
nehmen müssen,

bis zu 4 Ar-
beitstage im 
Kalenderjahr

e) in sonstigen begründeten F�l-
len

bis zu 3 Ar-
beitstage im 
Kalenderjahr

4. für �wecke der Landesverteidigung 
sowie für �insatz und Aus- und 
Fortbildung durch Hilfs- und Ret-
tungsorganisationen,

bis zu 5 Ar-
beitstage im 
Kalenderjahr

5. für die Teilnahme an wissenschaft-
lichen Tagungen und beruflichen 
Fortbildungsveranstaltungen sowie 
für staatspolitische �wecke,

bis zu 5 Ar-
beitstage im 
Kalenderjahr

6. für die aktive Teilnahme an Ol�m-
pischen Spielen, sportlichen 
Welt- und �uropameisterschaften, 
�uropapokal-Wettbewerben, inter-
nationalen sportlichen L�nderwett-
k�mpfen und den dazugehörigen 
Vorbereitungsk�mpfen auf Bundes-
ebene,

bis zu 10 Ar-
beitstage im 
Kalenderjahr

7. für die Teilnahme an Sitzungen ei-
nes überörtlichen Gewerkschafts- 
oder Berufsverbandsvorstandes, 
dem Beamte angehören, und an 
Tagungen von Gewerkschaften 
oder Berufsverb�nden auf interna-
tionaler, Bundes- oder Landesebe-
ne, an denen sie als �itglied eines 
Gewerkschafts- oder Berufsver-
bandsvorstandes oder als Delegier-
ter teilnehmen,

bis zu 10 Ar-
beitstage im 
Kalenderjahr

8. für die Teilnahme an Sitzungen und 
Tagungen der Verfassungsorgane 
oder überörtlicher Verwaltungsgre-
mien der Kirchen oder sonstigen 
öffentlich-rechtlichen Religionsge-
sellschaften, wenn Beamte dem 
Verfassungsorgan oder Gremium 
angehören.

bis zu 10 Ar-
beitstage im 
Kalenderjahr

2Soweit eine Dienstbefreiung nach Satz 1 nicht gew�hrt 
werden kann, können Beamte in begründeten F�llen 
im erforderlichen Umfang vom Dienst freigestellt wer-
den. 3Die durch eine Freistellung nach Satz 2 vers�um-
te Arbeitszeit soll grunds�tzlich nachgeholt oder auf 
ein Arbeitszeitguthaben oder auf einen Anspruch auf 
Dienstbefreiung im Sinne des Art. 87 Abs. 2 Ba�BG �Frei-
zeitausgleich) angerechnet werden. 4Ausnahmen von 
Satz 3 kann der Dienstvorgesetzte in besonders begrün-
deten F�llen zulassen.

�2) 1In den F�llen des Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Buchst. 
d kann Dienstbefreiung nur gew�hrt werden, soweit eine 
andere Person zur Pflege oder Betreuung nicht sofort zur 
Verfügung steht und in den F�llen des Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
Buchst. d Doppelbuchst. aa und bb der Arzt bescheinigt, 
dass die Anwesenheit des Beamten zur vorläufigen Pfle-
ge notwendig ist. 2Die Dienstbefreiung darf insgesamt 
fünf Arbeitstage im Kalenderjahr nicht überschreiten.
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�3) In den F�llen des Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Buchst. d Dop-
pelbuchst. bb kann Beamten, deren Dienst- oder Anw�r-
terbezüge – ohne die mit Rücksicht auf den Familienstand 
gew�hrten �uschl�ge und ohne Aufwandsentsch�di-
gung – im �onat des Beginns der Freistellung ein �wölf- – im �onat des Beginns der Freistellung ein �wölf- im �onat des Beginns der Freistellung ein �wölf-
tel der Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen 
Krankenversicherung nicht überschreiten, über die nach 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Buchst. d Doppelbuchst. bb mögliche 
Dienstbefreiung hinaus Dienstbefreiung bis zu dem �aße 
gew�hrt werden, in dem Arbeitnehmer Anspruch auf 
Freistellung von der Arbeit nach § 45 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch geltend machen können.

�4) 1Um für einen pflegebedürftigen Angehörigen in 
einer akut aufgetretenen Pflegesituation im Sinne der 
§§ 2 und 7 des Pflegezeitgesetzes eine bedarfsgerechte 
Pflege organisieren oder eine pflegerische Versorgung in 
dieser �eit sicherstellen zu können, haben Beamte An-
spruch auf bis zu neun Arbeitstage Dienstbefreiung. 2Dem 
Dienstvorgesetzten sind das Fernbleiben vom Dienst, 
der Grund und die voraussichtliche Dauer unverzüglich 
mitzuteilen, auf Verlangen ist ein �rztliches Gutachten 
über die Pflegebedürftigkeit sowie die Erforderlichkeit der 
�aßnahmen nach Satz 1 vorzulegen. 3Für einen weiteren 
Tag besteht ein Anspruch auf Freistellung nach § 13.

�5) 1�ine Dienstbefreiung nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 
bis 8 darf nur bewilligt werden, wenn dienstliche Gründe 
nicht entgegenstehen. 2Beim �usammentreffen mehrerer 
Anl�sse, für die nach �aßgabe des Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 
bis 8 Dienstbefreiung bewilligt werden kann, darf der Ge-
samtumfang der Dienstbefreiungen 15 Arbeitstage im Ka-
lenderjahr nicht übersteigen.

�6) 1Dienstbefreiung wird nur in den F�llen des 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 und 6 und auch nur zu zwei Fünf-
teln auf den Urlaubsanspruch des laufenden, ersatz-
weise des n�chsten Kalenderjahres, ersatzweise auf 
Ansprüche auf Freizeitausgleich angerechnet. 2Durch 
die Anrechnung des Urlaubs nach Satz 1 darf die �ahl 
der Urlaubstage nach § 3 Abs. 1 des Bundesurlaubsge-§ 3 Abs. 1 des Bundesurlaubsge-3 Abs. 1 des Bundesurlaubsge-
setzes und § 19 des Jugendarbeitsschutzgesetzes nicht 
unterschritten werden. 3Scheidet eine Anrechnung aus, 
weil ein anrechenbarer Anspruch auf �rholungsurlaub 
oder Freizeitausgleich nicht zur Verfügung steht, ist der 
Umfang der Dienstbefreiung in entsprechender Anwen-
dung des Satzes 1 zu kürzen. 4Auf Antrag ist in entspre-
chendem Umfang Sonderurlaub nach § 13 unter Wegfall 
der Besoldung und einer etwaigen Ballungsraumzula-
ge nach Art. 94 des Ba�erischen Besoldungsgesetzes 
�Ba�BesG) zu gew�hren. 5§ 3 Abs. 3 Satz 4 ist jeweils 
anzuwenden.

§ 11

Urlaub für kommunale Mandatsträger  
und für ehrenamtliche Tätigkeiten 

im öffentlichen Leben

�1) 1Beamten ist die zu einer T�tigkeit als �itglied 
einer kommunalen Vertretung notwendige Freistellung 
unter Fortgew�hrung der Leistungen des Dienstherrn zu 
gew�hren, soweit es sich um die Teilnahme an Sitzun-
gen handelt, in denen sie Sitz und Stimme haben. 2Da-
neben kann für T�tigkeiten, die mit dem kommunalen 
�andat in einem unmittelbaren �usammenhang stehen, 
sowie für die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen für 
kommunale �andatstr�ger, die von Bildungseinrichtun-
gen mit kommunaler Beteiligung veranstaltet werden, 
eine Freistellung nach �aßgabe des Abs. 2 gew�hrt 
werden.

�2) 1�ur Ausübung anderer ehrenamtlicher T�tigkei-
ten im öffentlichen Leben kann Beamten, soweit sie dafür 
keine Vergütung erhalten und die Angelegenheiten nicht 
außerhalb der Arbeitszeit, gegebenenfalls nach deren 
Verlegung, erledigt werden können, die erforderliche Frei-
stellung unter Fortgew�hrung der Leistungen des Dienst-
herrn gew�hrt werden. 2In jedem Fall muss die ordnungs-
gem�ßige �rledigung der Dienstgesch�fte gew�hrleistet 
sein. 3Wenn Beamte wegen der ehrenamtlichen Bet�ti-
gung regelm�ßig mehr als fünf Stunden wöchentlich dem 
Dienst fernbleiben müssen, kann nur Sonderurlaub ge-
m�ß § 13 gew�hrt werden.

§ 12

Urlaub für Verbesserungsvorschläge

Auf Vorschlag der Innovationszentrale �oderne Ver-
waltung oder eines Innovationszirkels können Beamten 
für einen Verbesserungsvorschlag in jedem Kalenderjahr 
bis zu drei weitere Urlaubstage unter Fortgew�hrung der 
Leistungen des Dienstherrn gew�hrt werden.

§ 13

Sonderurlaub

�1) 1Wenn ein wichtiger Grund vorliegt und dienstli-
che Gründe nicht entgegenstehen, kann Urlaub bis zur 
Dauer von sechs �onaten bewilligt werden �Sonder-
urlaub). 2In besonders begründeten F�llen können die 
obersten Dienstbehörden für ihren Gesch�ftsbereich, 
die Regierungen im Rahmen ihrer Personalbewirtschaf-
tungszust�ndigkeit sowie die übrigen von den obersten 
Dienstbehörden bestimmten Behörden im Rahmen der 
übertragenen �ust�ndigkeit Sonderurlaub auch für l�n-
gere Dauer gew�hren. 3Soweit ein Sonderurlaub dienst-
lichen Interessen oder öffentlichen Belangen dient, kann 
er in einem geringeren als dem vollen Umfang gew�hrt 
werden �Teilbeurlaubung).

�2) 1Sonderurlaub wird unter Fortfall des Anspruchs 
auf Leistungen des Dienstherrn gew�hrt; der Anspruch 
auf Beihilfe nach Art. 96 Ba�BG oder auf Heilfürsorge 
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nach Art. 96 Ba�BesG bleibt unberührt, wenn die Dauer 
des Sonderurlaubs einen �onat nicht überschreitet. 2Bei 
einer Teilbeurlaubung werden die Besoldung und eine 
etwaige Ballungsraumzulage nach Art. 94 Ba�BesG um 
den Teil gekürzt, der dem Verh�ltnis der Freistellungs-
dauer zur regelm�ßigen Arbeitszeit entspricht. 3Bei ei-
nem Urlaub, der auch dienstlichen Interessen dient, kann 
die oberste Dienstbehörde Beamten die Leistungen des 
Dienstherrn ganz oder teilweise belassen. 4Die Belas-
sung von Leistungen des Dienstherrn über die Dauer von 
drei �onaten hinaus bedarf bei Beamten des Staates 
der �ustimmung des Staatsministeriums der Finanzen, 
für Landesentwicklung und Heimat, bei Beamten der 
Gemeinden, der Gemeindeverb�nde und der sonstigen 
unter der Aufsicht des Staates stehenden Körperschaf-
ten, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts der 
�ustimmung der obersten Aufsichtsbehörde oder der von 
ihr bestimmten Behörde. 5Sie kann mit der Auflage ver-
bunden werden, dass die Leistungen ganz oder teilweise 
zurückzuerstatten sind, wenn das Dienstverh�ltnis vor 
Ablauf von fünf Jahren nach dem �nde des Sonderur-
laubs auf Antrag des Beamten beendet wird.

§ 14

Urlaub für Kurmaßnahmen

�1) 1Für eine Kurmaßnahme, deren Notwendigkeit 
durch ein amts- oder vertrauens�rztliches �eugnis nach-
gewiesen ist, wird Urlaub unter Fortgew�hrung der Leis-
tungen des Dienstherrn gew�hrt. 2Dauer und Häufigkeit 
bestimmen sich nach den Beihilfevorschriften. 3Satz 1 gilt 
entsprechend für 

1. die Durchführung einer auf Grund des § 11 Abs. 2 
des Bundesversorgungsgesetzes versorgungs�rzt-
lich verordneten Badekur, 

2. dienstunfallbedingte Kurmaßnahmen auf Grund der 
Ba�erischen Heilverfahrensverordnung und

3. die Teilnahme von Beamten an einer Kur ihres Kin-
des bis zu acht Jahren als aus zwingenden medizi-
nischen Gründen notwendige Begleitperson, sofern 
keine �rstattung der Bezüge durch Dritte erfolgt und 
keine andere Person zur Verfügung steht.

�2) Soweit für eine Kurmaßnahme Urlaub nach Abs. 1 
Satz 1 nicht im beantragten Umfang gew�hrt werden 
kann, ist auf Antrag �rholungsurlaub oder Sonderurlaub 
nach § 13 unter Fortfall des Anspruchs auf Leistungen 
des Dienstherrn zu gew�hren.

§ 15

Fernbleiben vom Dienst  
an geschützten Feiertagen

1Beamte dürfen dem Dienst an staatlich geschützten 
Feiertagen nach �aßgabe der Art. 4 und 6 des Feiertags-
gesetzes fernbleiben. 2Bei einem Fernbleiben entf�llt der 
Anspruch auf Dienst- oder Anw�rterbezüge und auf eine 
etwaige Ballungsraumzulage nach Art. 94 Ba�BesG.

§ 16

Fernbleiben vom Dienst bei vorübergehender  
Dienstunfähigkeit

�1) 1Beamte dürfen dem Dienst unter Fortgew�hrung 
der Leistungen des Dienstherrn w�hrend einer Dienstun-
f�higkeit fernbleiben; eines Urlaubs bedarf es nicht. 2Die 
�rkrankung und deren voraussichtliche Dauer sind dem 
Dienstvorgesetzten unverzüglich anzuzeigen.

�2) 1Sind Beamte mehr als drei Kalendertage dienst-
unf�hig erkrankt, ist sp�testens am darauffolgenden 
Arbeitstag ein �rztliches �eugnis vorzulegen, wenn die 
Dienstunf�higkeit fortbesteht. 2Der Dienstvorgesetzte 
kann die Vorlage eines �rztlichen �eugnisses auch frü-
her verlangen oder die Beibringung eines amts�rztlichen 
�eugnisses anordnen.

Teil 4

Verfahrensvorschriften

§ 17

Antrag und Genehmigung

�1) Der Urlaub und eine Dienstbefreiung sind recht-
zeitig zu beantragen.

�2) 1Für die �rteilung des Urlaubs und einer Dienstbe-
freiung ist der Dienstvorgesetzte zust�ndig. 2Behördenlei-
tern wird der Urlaub von der vorgesetzten Dienstbehörde 
erteilt. 3Diese bestimmt, ob und für welche �eit der Leiter 
einer Behörde sich selbst beurlauben kann.

§ 18

Widerruf und Rücknahme der Genehmigung 

�1) 1Die Genehmigung des Urlaubs sowie einer 
Dienstbefreiung kann nur widerrufen werden, wenn 
bei Abwesenheit des Beamten die ordnungsgem�ße 
�rledigung der Dienstgesch�fte nicht mehr gew�hrleistet 
w�re oder wenn Gründe vorliegen, die von dem Beamten 
zu vertreten sind. 2Unvermeidbare �ehraufwendungen, 
die dem Beamten durch den Widerruf entstehen, werden 
nur im erstgenannten Fall ersetzt.
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�2) 1Die Genehmigung eines Sonderurlaubs sowie ei-
ner Dienstbefreiung soll zurückgenommen werden, wenn 
der Sonderurlaub oder die Dienstbefreiung zu einem an-
deren als dem bewilligten �weck verwendet wird. 2In die-
sem Fall ist der Sonderurlaub oder die Dienstbefreiung 
auf den �rholungsurlaub des gleichen Jahres und, soweit 
dieser bereits genommen ist, auf den �rholungsurlaub 
des folgenden Jahres anzurechnen. 3Abs. 1 Satz 2 ist 
nicht anzuwenden.

�3) Dem Antrag eines Beamten, einen genehmigten 
Urlaub aus wichtigem Grund zu verlegen oder abzubre-
chen kann entsprochen werden, wenn dies mit den �rfor-
dernissen des Dienstes vereinbar ist.

Teil 5

Mutterschutz und Stillzeit

§ 19

Anwendung des Mutterschutzgesetzes

1Auf die Besch�ftigung von Beamtinnen w�hrend 
der Schwangerschaft, nach der �ntbindung und in der 
Stillzeit sind die §§ 3 bis 16 des �utterschutzgesetzes 
��uSchG) entsprechend anzuwenden. 2§ 28 Abs. 1 und 
§ 29 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 und 8 sowie Satz 3 �uSchG 
sind entsprechend anzuwenden mit der �aßgabe, dass 
an die Stelle der Aufsichtsbehörde die oberste Dienstbe-
hörde tritt. 3Diese kann ihre Befugnis auf nachgeordnete 
Behörden übertragen.

§ 20

Besoldung bei Beschäftigungsverbot,  
Untersuchungen und Stillzeit

1Durch die Besch�ftigungsverbote entsprechend den 
§§ 3 bis 5, 10 bis 12 und 15 �uSchG mit Ausnahme des 
Verbots der �ehrarbeit wird die �ahlung der Besoldung 
und einer etwaigen Ballungsraumzulage nicht berührt. 
2Das gleiche gilt für das Dienstvers�umnis bei Freistel-
lungen für Untersuchungen und w�hrend der Stillzeit 
entsprechend § 7 �uSchG. 3Bemessungsgrundlage für 
die �ahlung der �ulagen für Dienst zu ungünstigen �ei-
ten �§ 11 der Ba�erischen �ulagenverordnung) sowie für 
die Vergütung nach der Ba�erischen Vollstreckungsver-ütung nach der Ba�erischen Vollstreckungsver-tung nach der Ba�erischen Vollstreckungsver-
gütungsverordnung ist der Durchschnitt der �ulagen und 
der Vergütungen der letzten drei �onate vor Beginn des 
�onats, in dem die Schwangerschaft eingetreten ist; line-
are Anpassungen der �ulagen für Dienst zu ungünstigen 
�eiten sind bei der Bemessung des �onatsbetrags zu 
berücksichtigen.

§ 21

Zuschuss bei Beschäftigungsverbot  
während einer Elternzeit

1Soweit die Schutzfristen entsprechend § 3 �uSchG 
sowie der �ntbindungstag in eine �lternzeit ohne Besol-
dung fallen, erh�lt die Beamtin einen �uschuss von 13 € 
je Kalendertag. 2Bei einer Beamtin, deren Dienst- oder 
Anw�rterbezüge – ohne die mit Rücksicht auf den Fa-
milienstand gew�hrten �uschl�ge und ohne Aufwands-
entsch�digung sowie ohne Auslandsbesoldung nach 
Art. 38 Ba�BesG – im �onat vor Beginn der �lternzeit 
ein Zwölftel der Versicherungspflichtgrenze in der 
gesetzlichen Krankenversicherung überschreiten, ist der 
�uschuss auf 205 € begrenzt.

§ 22

Entlassung

�1) 1�ine Beamtin auf Probe oder auf Widerruf darf 
gegen ihren Willen nicht entlassen werden

1. w�hrend der Schwangerschaft,

2. bis zum Ablauf von vier �onaten nach einer Fehlge-
burt nach der zwölften Schwangerschaftswoche und

3. bis zum �nde der Schutzfrist nach der �ntbindung, 
mindestens jedoch bis zum Ablauf von vier �onaten 
nach der �ntbindung, 

wenn dem Dienstvorgesetzten der Sachverhalt bekannt 
war. 2�ine ohne diese Kenntnis ergangene �ntlassungs-
verfügung ist zurückzunehmen, wenn dem Dienstvorge-
setzten der Sachverhalt innerhalb zweier Wochen nach 
der �ustellung mitgeteilt wird. 3Bei Vers�umen der Frist 
gilt Art. 32 des Ba�erischen Verwaltungsverfahrensgeset-
zes. 4Die S�tze 1 bis 3 gelten entsprechend für �aßnah-�tze 1 bis 3 gelten entsprechend für �aßnah-bis 3 gelten entsprechend für �aßnah-
men zur Vorbereitung einer �ntlassung.

�2) Abweichend von Abs. 1 kann eine Beamtin auf 
Probe oder auf Widerruf entlassen werden, wenn ein 
Sachverhalt gegeben ist, bei dem eine Beamtin auf Le-
benszeit im Wege des gerichtlichen Disziplinarverfahrens 
aus dem Dienst zu entfernen w�re.

�3) Die §§ 22 und 23 Abs. 1 und 2 des Beamtensta-§ 22 und 23 Abs. 1 und 2 des Beamtensta-22 und 23 Abs. 1 und 2 des Beamtensta-
tusgesetzes �BeamtStG) sowie Art. 29 des Leistungslauf-
bahngesetzes bleiben unberührt.

Teil 6

Elternzeit

§ 23

Anspruch, Teilzeitbeschäftigung
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�1) Beamte haben Anspruch auf �lternzeit ohne 
Dienst- und Anw�rterbezüge in entsprechender Anwen-
dung des § 15 Abs. 1 bis 3 des Bundeselterngeld- und 
�lternzeitgesetzes �B��G).

�2) 1W�hrend der �lternzeit ist Beamten auf Antrag 
eine Teilzeitbesch�ftigung im Beamtenverh�ltnis beim 
selben Dienstherrn im Umfang von bis zu 30 Stunden 
wöchentlich zu bewilligen, wenn zwingende dienstliche 
Gründe nicht entgegenstehen. 2�ine Teilzeitbesch�fti-
gung als Arbeitnehmer oder Selbstst�ndiger bis zu dem 
in Satz 1 genannten Umfang darf mit Genehmigung des 
Dienstvorgesetzten ausgeübt werden.

(3) Für kommunale Wahlbeamte findet Abs. 2 keine 
Anwendung.

§ 24

Inanspruchnahme

�1) 1Die �lternzeit soll sp�testens sieben Wochen vor 
Beginn schriftlich beantragt werden. 2Wenn zwingende 
dienstliche Gründe es erfordern, kann diese Frist ange-
messen um bis zu acht Wochen verl�ngert werden. 3Im 
Antrag soll angegeben werden, für welche �eitr�ume in-
nerhalb von zwei Jahren die �lternzeit beantragt wird. 
4Die �lternzeit kann auf drei �eitabschnitte verteilt werden. 
5�ine Verteilung auf weitere �eitabschnitte ist nur mit der 
�ustimmung des Dienstvorgesetzten möglich. 6§ 16 Abs. 2 
bis 5 BEEG findet entsprechende Anwendung. 7Für die 
Genehmigung gilt § 17 Abs. 2 entsprechend.

�2) 1Bei Beamten im Schul- und Hochschuldienst sind 
Unterbrechungen der �lternzeit, die überwiegend auf die 
Schulferien oder die unterrichtsfreie �eit entfallen, nicht 
zul�ssig. 2Bei der Wahl von Beginn und �nde der �ltern-
zeit dürfen die Schulferien oder die vorlesungsfreie �eit 
nicht ausgespart werden. 3Satz 2 gilt nicht, soweit hier-
durch der Urlaubsanspruch nach § 3 Abs. 1 sowie 2 und 
§ 5 Abs. 2 unterschritten wird.

§ 25

Entlassungsschutz 

1Beamte dürfen w�hrend der �lternzeit nicht gegen 
ihren Willen nach § 23 Abs. 3 oder Abs. 4 BeamtStG ent-§ 23 Abs. 3 oder Abs. 4 BeamtStG ent-23 Abs. 3 oder Abs. 4 BeamtStG ent-
lassen werden. 2§ 22 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 26

Krankheitsfürsorge

�1) 1Den Beamten werden für die Dauer der �lternzeit 
die Beiträge für ihre Kranken- und Pflegeversicherung bis 

zu monatlich 30 € erstattet, wenn ihre Dienst- oder An-
w�rterbezüge – ohne die mit Rücksicht auf den Familien-
stand gew�hrten �uschl�ge und ohne Aufwandsentsch�-
digung – im �onat vor Beginn der �lternzeit ein �wölftel 
der Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung nicht überschritten haben oder h�tten. 
2Bei Beamten bis einschließlich der Besoldungsgruppe 
A 11 erhöht sich der Betrag nach Satz 1 auf 80 €. 3Die 
verbleibenden Beitr�ge einer beihilfekonformen Kranken- 
und Pflegeversicherung, einschließlich etwaiger darin 
enthaltener Altersrückstellungen, werden Beamten bis 
einschließlich der Besoldungsgruppe A 8 auf Antrag er-
stattet, wenn keine oder eine höchstens im Umfang bis 
zur H�lfte der regelm�ßigen Arbeitszeit bewilligte Teil-
zeitbesch�ftigung ausgeübt wird. 4Für Beamte auf Wi-
derruf im Vorbereitungsdienst ist das �ingangsamt ent-
sprechend ihrer Qualifikationsebene maßgebend. 5Art. 4 
Abs. 2 Ba�BesG gilt entsprechend. 6Bei einer gemeinsa-
men �lternzeit der �ltern steht der Anspruch nach den 
S�tzen 1 und 2 dem �lternteil zu, bei dem das Kind im 
Familienzuschlag berücksichtigt wird oder berücksichtigt 
werden soll.

�2) Den in Art. 96 Satz 1 Ba�BesG genannten Beam-
ten der Bereitschaftspolizei wird w�hrend der �lternzeit 
freie Heilfürsorge weitergew�hrt.

Teil 7

Schlussvorschriften

§ 26a

Übergangsregelung zur Elternzeit

Auf die vor dem 1. Juli 2015 geborenen Kinder oder 
für die vor diesem �eitpunkt mit dem �iel der Adoption 
aufgenommenen Kinder sind die §§ 12 und 13 der Ur-§§ 12 und 13 der Ur-12 und 13 der Ur-
laubsverordnung �UrlV) vom 24. Juni 1997 �GVBl. S. 173, 
486, Ba�RS 2030-2-25-F) in der am 31. Dezember 2014 
geltenden Fassung anzuwenden.

§ 27

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

�1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

�2) �s treten außer Kraft:

1. die Urlaubsverordnung �UrlV) vom 24. Juni 1997 
�GVBl. S. 173, 486, Ba�RS 2030-2-25-F), die zuletzt 
durch Verordnung vom 27. Juni 2017 �GVBl. S. 380) 
ge�ndert worden ist, mit Ablauf des 31. Dezember 
2017,
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2. die Ba�erische �utterschutzverordnung �Ba�-
�uttSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
7. Oktober 2003 �GVBl. S. 785, Ba�RS 2030-2-26-
F), die zuletzt durch § 2 der Verordnung vom 28. No-§ 2 der Verordnung vom 28. No-2 der Verordnung vom 28. No-
vember 2017 �GVBl. S. 541) ge�ndert worden ist, mit 
Ablauf des 31. Dezember 2017,

3.  § 26a mit Ablauf des 30. Juni 2023.

München, den 28. November 2017

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst S e e h o f e r
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Auf Grund des § 134 Satz 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten �OWiG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. Februar 1987 �BGBl. I S. 602), das 
zuletzt durch Art. 5 des Gesetzes vom 27. August 2017 
�BGBl. I S. 3295) ge�ndert worden ist, verordnet die Ba�-
erische Staatsregierung:

§ 1

Übergang zum elektronischen Rechtsverkehr  
im Bußgeldverfahren

1Abweichend von § 110c Satz 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten �OWiG) in Verbindung mit § 32a 
der Strafprozessordnung ist die �inreichung elektroni-
scher Dokumente in Verfahren nach dem OWiG und Ver-
fahren, auf die die Vorschriften des OWiG entsprechend 
anzuwenden sind, erst ab dem 1. Januar 2019 möglich. 
2§ 110a OWiG in der am 31. Dezember 2017 geltenden 
Fassung findet bis zum Ablauf des 31. Dezember 2018 
weiter Anwendung.

§ 2

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

1Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. 
2Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2018 außer Kraft.

München, den 5. Dezember 2017

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst S e e h o f e r

31-1-2-J

Verordnung  
über den Übergang zum elektronischen Rechtsverkehr im Bußgeldverfahren 

(E-Rechtsverkehrsübergangsverordnung Bußgeld – ERVVÜBuß)

vom 5. Dezember 2017
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Auf Grund 

– des Art. 18 Abs. 1 Satz 4 Halbsatz 2, des Art. 49 Abs. 3 
und des Art. 139 Abs. 10 des Ba�erischen Beamten- 139 Abs. 10 des Ba�erischen Beamten-139 Abs. 10 des Ba�erischen Beamten- 10 des Ba�erischen Beamten-10 des Ba�erischen Beamten-
gesetzes �Ba�BG) vom 29. Juli 2008 �GVBl. S. 500, 
Ba�RS 2030-1-1-F), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes 
vom 12. Juli 2017 �GVBl. S. 362) ge�ndert worden ist, 

– des Art. 3 Abs. 1 Satz 2 des Leistungslaufbahnge- 3 Abs. 1 Satz 2 des Leistungslaufbahnge-3 Abs. 1 Satz 2 des Leistungslaufbahnge- 1 Satz 2 des Leistungslaufbahnge-1 Satz 2 des Leistungslaufbahnge- 2 des Leistungslaufbahnge-2 des Leistungslaufbahnge-
setzes �LlbG) vom 5. August 2010 �GVBl. S. 410, 
 571, Ba�RS 2030-1-4-F), das zuletzt durch § 3 des 
Gesetzes vom 13. Dezember 2016 �GVBl. S. 354) 
ge�ndert worden ist, und

– des Art. 93 Abs. 1 Ba�BG in Verbindung mit § 10 Abs. 3 
Satz 4 Halbsatz 2 der Urlaubsverordnung �UrlV) vom 
24. Juni 1997 �GVBl. S. 173, 486, Ba�RS 2030-2-25-F), 
die zuletzt durch Verordnung vom 27. Juni 2017 
�GVBl. S. 380) ge�ndert worden ist,

verordnet das Ba�erische Staatsministerium der Justiz:

§ 1

Die Verordnung über die �ust�ndigkeit in richter-, 
beamten- und reisekostenrechtlichen Angelegenheiten 
in der Justizverwaltung ��ustV-J�) vom 27. Juli 1999 
�GVBl. S. 353, Ba�RS 2030-3-3-2-J), die zuletzt durch  
§ 1 Nr. 73 der Verordnung vom 22. Juli 2014 �GVBl. S. 286) 
ge�ndert worden ist, wird wie folgt ge�ndert:

1. In der Überschrift werden vor der Angabe „�ustV-J�“ 
die Wörter „St�J-�ust�ndigkeitsverordnung Dienst-
recht – “ eingefügt.

2. § 1 wird wie folgt ge�ndert:

a) In Abs. 1 Nr. 1 werden die Wörter „mit �instieg 
in der ersten, zweiten oder dritten Qualifikations-
ebene“ gestrichen.

b) Abs. 2 wird durch die folgenden Abs. 2 und 3 er- 2 wird durch die folgenden Abs. 2 und 3 er-2 wird durch die folgenden Abs. 2 und 3 er-
setzt:

„�2) Den zuletzt zust�ndigen �rnennungsbe-
hörden nach Abs. 1 werden die Befugnisse der 
obersten Dienstbehörde nach Art. 139 des Ba�- 139 des Ba�-139 des Ba�-
erischen Beamtengesetzes �Ba�BG) übertragen.

�3) Den �rnennungsbehörden nach Abs. 1 
werden die �ust�ndigkeiten für folgende �nt-
scheidungen übertragen:

1. Art. 3 Abs. 1 Satz 1 des Leistungslaufbahn-
gesetzes �LlbG), soweit die �ntscheidungen 
nicht in den besonderen Vorschriften aus-
drücklich der obersten Dienstbehörde vor-
behalten sind und soweit nicht im �inzelfall 
eine Antragstellung beim Landespersonal-
ausschuss erforderlich ist;

2. Art. 12 Abs. 3 Satz 6 LlbG,

3. Art. 12 Abs. 4 Satz 2 LlbG,

4. Art. 15 Abs. 3 Satz 3 LlbG, soweit der all-
gemeine Dienstzeitbeginn nicht um mehr als 
drei Jahre vorverlegt werden soll,

5. Art. 27 Abs. 2 LlbG,

6. Art. 35 Abs. 1 Satz 2 LlbG,

7. Art. 36 Abs. 1 Satz 1 für 

a) Regelbewerber nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 LlbG, sofern in der Qualifikati-
onsprüfung mindestens die Gesamt-
note „gut“ und eine Platzziffer erreicht 
wurde, die im ersten Fünftel der �ahl 
der Prüfungsteilnehmer und Prüfungs-
teilnehmerinnen liegt; bei Beamten mit 
Einstieg in der ersten Qualifikationsebe-
ne tritt die Feststellung des Qualifikati-
onserwerbs nach § 45 Abs. 2 Satz 1 der 
Ausbildungsordnung Justiz an die Stelle 
der Qualifikationsprüfung und gilt das 
�rfordernis einer Platzziffer im ersten 
Fünftel der �ahl der Prüfungsteilnehmer 
und Prüfungsteilnehmerinnen nicht,

b) Regelbewerber nach Art. 6 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 LlbG für die Fachlaufbahn 
Verwaltung und Finanzen, fachlicher 
Schwerpunkt Sozialwissenschaften – 
Bew�hrungs- und Gerichtshelfer –, so- –, so-, so-
fern im Diplom- oder Bachelorabschluss 

2030-3-3-2-J

Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung über die Zuständigkeit in richter-, beamten- und reisekosten- 
rechtlichen Angelegenheiten in der Justizverwaltung

vom 21. November 2017

https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&a=12&g=BayLlbG&verdatabref=20110101
https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&a=12&g=BayLlbG&x=4&verdatabref=20110101
https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&a=15&g=BayLlbG&verdatabref=20110101
https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&a=15&g=BayLlbG&x=3&verdatabref=20110101
https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&a=27&g=BayLlbG&verdatabref=20110101
https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&a=27&g=BayLlbG&x=2&verdatabref=20110101
https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&a=35&g=BayLlbG&verdatabref=20110101
https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&a=35&g=BayLlbG&x=1&verdatabref=20110101
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nach Art. 39 Abs. 1 Nr. 1 LlbG mindes- 1 Nr. 1 LlbG mindes-1 Nr. 1 LlbG mindes- 1 LlbG mindes-1 LlbG mindes-
tens ein Notendurchschnitt von 1,50 er-
reicht wurde,

8. Art. 36 Abs. 2 Satz 1 LlbG,

9. Art. 40 LlbG für die Fachlaufbahn Verwaltung 
und Finanzen, fachlicher Schwerpunkt  
Sozialwissenschaften – Bew�hrungs- und 
Gerichtshelfer –.“

3. In § 2 werden die Wörter „Ba�RiG und nach § 18 Abs. 1 
Satz 2 UrlV“ durch die Wörter „des Ba�erischen Rich-
tergesetzes und § 18 Abs. 1 Satz 2 der Urlaubsver-
ordnung �UrlV)“ und die Wörter „�mit Ausnahme der 
Staatsanw�lte im Beförderungsamt)“ durch die Wör-
ter „– mit Ausnahme der Staatsanw�lte im Beförde-
rungsamt –“ ersetzt.

4. In § 3 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 werden jeweils die 
Wörter „mit �instieg in der ersten, zweiten oder drit-
ten Qualifikationsebene“ durch die Wörter „der Besol-
dungsordnung A“ ersetzt.

5. § 4 wird wie folgt gefasst:

„§ 4

Nebent�tigkeit, Besch�ftigung oder  
�rwerbst�tigkeit von Ruhestandsbeamten

Die Befugnisse nach Art. 81 Abs. 6 Satz 1 und 
Art. 86 Ba�BG werden übertragen 

1. den Pr�sidenten der Oberlandesgerichte,

2. den Generalstaatsanw�lten,

3. den Leitern der Justizvollzugsanstalten und

4. dem Leiter der Justizvollzugsakademie.“ 

6. In § 5 werden die Wörter „Ba�erischen Justizschule 
Pegnitz“ durch das Wort „Justizakademie“ ersetzt.

7. § 6 wird wie folgt ge�ndert:

a) Abs. 1 wird wie folgt ge�ndert:

aa) Die Buchst. a bis d werden die Nrn. 1 bis 4.

bb) Der bisherige Buchst. e wird Nr. 5 und die 

Wörter „Ba�erischen Justizvollzugsschule“ 
werden durch das Wort „Justizvollzugsaka-
demie“ ersetzt.

cc) Der bisherige Buchst. f wird Nr. 6 und die 
Wörter „Ba�erischen Justizschule Pegnitz“ 
werden durch das Wort „Justizakademie“ er-
setzt.

dd) Der bisherige Buchst. g wird Nr. 7.

b) In Abs. 2 werden die Wörter „Ba�erischen Jus-
tizschule Pegnitz“ durch das Wort „Justizakade-
mie“ ersetzt.

8. Nach § 6 wird folgender § 7 eingefügt:

„§ 7

Abgeltung von �rholungsurlaub

Die Befugnisse der obersten Dienstbehörde 
nach § 10 Abs. 3 UrlV werden für die Richter und 
Staatsanw�lte sowie die Beamten der Besoldungs-
ordnung B bei den Gerichten auf die Pr�sidenten der 
Oberlandesgerichte und bei den Staatsanwaltschaf-
ten auf die Generalstaatsanw�lte jeweils für ihren 
Gesch�ftsbereich übertragen.“

9. Der bisherige § 7 wird § 8 und wird wie folgt ge�ndert:

a) In der Überschrift wird das Wort „ , Außer-Kraft-
Treten“ gestrichen.

b) In Satz 1 wird die Satznummerierung gestrichen.

c) Satz 2 wird aufgehoben.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2017 in 
Kraft.

�ünchen, den 21. November 2017

Bayerisches Staatsministerium der Justiz

Prof. Dr. Winfried B a u s b a c k , Staatsminister
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Auf Grund 

– des Art. 55 Nr. 4 Satz 2 der Verfassung des Freistaa-
tes Ba�ern in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Dezember 1998 �GVBl. S. 991, 992, Ba�RS 100-
1-I), die zuletzt durch Gesetze vom 11. November 
2013 �GVBl. S. 638, 639, 640, 641, 642) ge�ndert 
worden ist,

– des Art. 6 Abs. 4 Satz 1, Abs. 5 Satz 2, des Art. 18 
Abs. 1 Satz 4 Halbsatz 2, des Art. 81 Abs. 6 Satz 2, 
des Art. 86 Abs. 2 Satz 3 und des Art. 92 Abs. 2 Halb-
satz 2 des Ba�erischen Beamtengesetzes �Ba�BG) 
vom 29. Juli 2008 �GVBl. S. 500, Ba�RS 2030-1-1-F), 
das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2017 
�GVBl. S. 362) ge�ndert worden ist,

– des Art. 3 Abs. 1 Satz 2 des Leistungslaufbahngeset-
zes �LlbG) vom 5. August 2010 �GVBl. S. 410, 571, 
Ba�RS 2030-1-4-F), das zuletzt durch § 3 des Geset-
zes vom 13. Dezember 2016 �GVBl. S. 354) ge�ndert 
worden ist,

– des Art. 101 Ba�BG in Verbindung mit § 5 Abs. 1 
Satz 2 der Jubil�umszuwendungsverordung �JzV) 
vom 1. ��rz 2005 �GVBl. S. 76, Ba�RS 2030-2-24-F), 
die zuletzt durch § 6 der Verordnung vom  
5. Januar 2011 �GVBl. S. 12) ge�ndert worden 
ist,

– des Art. 26 Satz 2 des Ba�erischen Reisekostenge- 26 Satz 2 des Ba�erischen Reisekostenge-26 Satz 2 des Ba�erischen Reisekostenge-
setzes �Ba�RKG) vom 24. April 2001 �GVBl. S. 133, 
Ba�RS 2032-4-1-F), das zuletzt durch § 5 des Ge-
setzes vom 13. Dezember 2016 �GVBl. S. 354) ge�n-
dert worden ist,

verordnet das Ba�erische Staatsministerium für Bildung 
und Kultus, Wissenschaft und Kunst:

§ 1

Die Verordnung über dienstrechtliche �ust�ndigkei-
ten im Gesch�ftsbereich des Ba�erischen Staatsminis-
teriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 
��ustV-K�) vom 4. September 2002 �GVBl. S. 424, 

Ba�RS 2030-3-4-1-K), die zuletzt durch § 1 Nr. 74 der 
Verordnung vom 22. Juli 2014 �GVBl. S. 286) ge�ndert 
worden ist, wird wie folgt ge�ndert:

1. In der Überschrift wird vor der Angabe „�ustV-K�“ 
die Angabe „St�BW-�ust�ndigkeitsverordnung –“ 
eingefügt.

2. § 1 wird wie folgt ge�ndert:

a) Abs. 1 wird wie folgt ge�ndert:

aa) In Nr. 1 Buchst. d werden die Wörter „Be-
rufsoberschulen und Fachoberschulen“ 
durch die Wörter „Beruflichen Oberschulen“ 
ersetzt.

bb) In Nr. 2 wird das Wort „Landesschulen“ 
durch die Wörter „der Landesschule“ ersetzt. 

cc) In Nr. 4 wird der Schlusspunkt durch ein 
Komma ersetzt.

dd) �s wird folgende Nr. 5 angefügt:

„5.  das Landesamt für Schule 

für die Beamten der Fachlaufbahn 
Verwaltung und Finanzen in den Be-
soldungsgruppen A 3 bis A 13 mit Aus-
nahme der Beamten, die in der vierten 
Qualifikationsebene eingestiegen sind, 
in seinem Dienstbereich.“

b) In Abs. 2 werden die Wörter „in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 31. �ai 2000  
�GVBl S. 455, ber. S. 633, Ba�RS 2230-7-1-UK) 
in der jeweils geltenden Fassung“ gestrichen.

3. § 2 wird wie folgt ge�ndert:

a) Abs. 1 wird wie folgt ge�ndert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„1Den �rnennungsbehörden werden folgen-
de Befugnisse übertragen:

2030-3-4-1-K

Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung über dienstrechtliche Zuständigkeiten im Geschäftsbereich  
des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft  

und Kunst

vom 23. November 2017

https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&a=55&g=BayVerf
https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&a=6&g=BayBG&x=5
https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&a=18&g=BayBG
https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&a=18&g=BayBG&x=1
https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&a=81&g=BayBG
https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&a=81&g=BayBG&x=6
https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&a=86&g=BayBG
https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&a=86&g=BayBG&x=2
https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&a=92&g=BayBG
https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&a=92&g=BayBG&x=2
https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&a=3&g=BayLlbG
https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&a=3&g=BayLlbG&x=1
https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BayJzV&p=5
https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BayJzV&p=5&x=1


557Ba�erisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 21/2017

1. �rteilen eines Verbots zur Führung der 
Dienstgesch�fte �Art. 6 Abs. 4 Satz 1 
Ba�BG), 

2. �ustimmung zur Annahme von Beloh-
nungen, Geschenken oder sonstigen 
Vorteilen �Art. 6 Abs. 5 Satz 1 Ba�BG),

3. Übertragung, Genehmigung und Wider-
ruf von Nebent�tigkeiten �Art. 81 Abs. 6 
Satz 1 Ba�BG in Verbindung mit Art. 81 
Abs. 1 bis 4 Ba�BG),

4. Untersagung einer �rwerbst�tigkeit 
oder sonstigen Besch�ftigung von Ru-
hestandsbeamten und früheren Beam-
ten mit Versorgungsbezügen �Art. 86 
Abs. 2 Satz 1 Ba�BG),

5. Gew�hren von Antragsteilzeit �Art. 88 
Ba�BG), 

6. Gew�hren von familienpolitischer Teil-
zeit und Beurlaubung �Art. 89 Ba�BG), 

7. Gew�hren von arbeitsmarktpolitischer 
Beurlaubung �Art. 90 Ba�BG), 

8. Gew�hren von Altersteilzeit �Art. 91 
Ba�BG).“ 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Satz 1 Nrn. 3 
und 4“ durch die Wörter „Satz 1 Nr. 2 bis 4“ 
ersetzt.

cc) �s wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Dem Landesamt für Schule werden die Be-
fugnisse nach Satz 1 auch für die am Lan-
desamt für Schule t�tigen Beamten in den 
Besoldungsgruppen A 3 bis A 14 übertragen, 
für die es nicht �rnennungsbehörde ist.“

b) In Abs. 2 Satz 1 wird der Satzteil vor Nr. 1 wie 
folgt gefasst:

„Den Regierungen wird die Befugnis zur Geneh-
migung der Inanspruchnahme von �inrichtun-
gen, Personal oder �aterialien des Dienstherrn 
einschließlich Festsetzung des �ntgelts für die 
Inanspruchnahme �Art. 81 Abs. 6 Satz 1 Ba�BG 
in Verbindung mit Art. 81 Abs. 5 Ba�BG) für“.

c) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„�3) Abweichend von Abs. 1 werden den 
Staatlichen Schul�mtern für die Grundschulen 
und �ittelschulen, den Schulleitern der staatli-
chen Gymnasien, Realschulen und beruflichen 

Schulen, der Förderschulen und Schulen für 
Kranke, den staatlichen Schulleitern an den pri-
vaten Förderschulen und Schulen für Kranke für 
das staatliche Personal sowie dem Leiter der 
Landesschule, dem Staatsinstitut für die Ausbil-
dung von Fachlehrern einschließlich der ange-
gliederten staatlichen Fachlehrerausbildungs-
st�tten und dem Staatsinstitut für die Ausbildung 
von Förderlehrern folgende Befugnisse übertra-
gen:

1. �ustimmung zur Annahme von Belohnungen 
und Geschenken oder sonstigen Vorteilen 
�Art. 6 Abs. 5 Satz 1 Ba�BG),

2. Übertragung, Genehmigung und Widerruf 
von Nebent�tigkeiten �Art. 81 Abs. 6 Satz 1 
Ba�BG in Verbindung mit Art. 81 Abs. 1 bis 4 
Ba�BG) in den F�llen der Unterrichts-, Do-
zenten- oder �rziehert�tigkeit innerhalb und 
außerhalb staatlicher �inrichtungen, sofern 
die Nebent�tigkeiten insgesamt den Umfang 
von sechs Wochenstunden nicht überstei-
gen; ausgenommen sind Nebent�tigkeiten 
an Schülerheimen oder �rziehungseinrich-
tungen von staatlich verwalteten Stiftungen.“

4. In § 4 Satz 1 werden nach dem Wort „Regierungen“ 
die Wörter „oder das Landesamt für Schule“ einge-
fügt.

5. § 6 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„�1) Die �ntscheidung über die Gew�hrung der 
Jubil�umszuwendung wird

1. der jeweils örtlich zust�ndigen Regierung für die 
Beamten an

a) staatlichen beruflichen Schulen – soweit 
sie nicht Schulleiter, St�ndige Vertreter und 
Weitere St�ndige Vertreter dieser Schulen 
sind –, ausgenommen Berufliche Oberschu-
len sowie das Staatliche Studienseminar für 
das Lehramt an beruflichen Schulen –,

b) Regierungen und Staatlichen Schul�mtern 
im Schulaufsichtsdienst,

2. im Übrigen den in § 1 Abs. 1 genannten �rnen-
nungsbehörden übertragen.“

6. § 8 wird wie folgt ge�ndert: 

a)  Abs. 1 wird wie folgt ge�ndert:

aa) Nr. 1 wird wie folgt gefasst:
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„1.  der jeweils örtlich zust�ndigen Re-
gierung für die Schulleiter an Förder-
zentren, an Schulen für Kranke, an 
beruflichen Förderschulen, an der Lan-
desschule sowie an beruflichen Schu-
len, ausgenommen Berufliche Ober-
schulen,“. 

bb) Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

„3. dem Staatsministerium für

a) die Schulleiter an G�mnasien, Re-
alschulen und Beruflichen Ober-
schulen sowie für die �inisterial-
beauftragten für die G�mnasien, 
die Realschulen und die Berufliche 
Oberschule in Ba�ern,

b) die Leiter des Staatsinstituts für die 
Ausbildung von Fachlehrern und 
des Staatsinstituts für die Ausbil-
dung von Förderlehrern,

c)  den Leiter des Landesamts für 
Schule“.

b) In Abs. 2 werden die Wörter „Schul-/Studien-
fahrten“ durch die Wörter „Schul- oder Studien-
fahrten“ und die Wörter „Berufsoberschulen und 
Fachoberschulen“ durch die Wörter „Beruflichen 
Oberschulen“ ersetzt.

c) Abs. 3 wird wie folgt ge�ndert:

aa) Nr. 1 wird wie folgt ge�ndert:

aaa)   In Buchst. a wird das Wort „ , Landes-
schulen“ durch die Wörter „sowie an 
der Landesschule“ ersetzt.

bbb)   In Buchst. b werden die Wörter „Be-
rufsoberschulen und Fachoberschu-
len“ durch die Wörter „Berufliche Ober-
schulen“ ersetzt.

bb) Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

„3. dem Staatsministerium für

a) die Besch�ftigten an der Ba�erischen 
Landesstelle für den Schulsport,

b) die Schulleiter an G�mnasien, Re-
alschulen und Beruflichen Ober-
schulen sowie die �inisterialbe-
auftragten für die G�mnasien, die 
Realschulen und die Berufliche 
Oberschule in Ba�ern,

c) die Leiter des Staatsinstituts für die 
Ausbildung von Fachlehrern, des 
Staatsinstituts für die Ausbildung 
von Förderlehrern sowie des Staats- 
instituts für Schulqualit�t und Bil-
dungsforschung,

d) den Leiter des Landesamts für 
Schule“.

d) Abs. 4 wird wie folgt ge�ndert:

aa)  Im Satzteil vor Nr. 1 werden die Wörter 
„Schul-/Studienfahrten“ durch die Wörter 
„Schul- oder Studienfahrten“ ersetzt.

bb) In Nr. 2 werden die Wörter „Berufsoberschu-
len und Fachoberschulen“ durch die Wörter 
„Beruflichen Oberschulen“ ersetzt.

7. In Abschnitt IV wird folgende Überschrift eingefügt:

„Schlussvorschriften“.

8. § 9 wird wie folgt ge�ndert:

a) In der Überschrift werden die Wörter „ , sonstige 
Bestimmungen“ gestrichen.

b) Abs. 3 wird aufgehoben.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

�ünchen, den 23. November 2017

Bayerisches Staatsministerium 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Dr. Ludwig S p a e n l e , Staatsminister
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Auf Grund 

– des § 22c Abs. 1 Satz 1 des Gerichtsverfassungsge-
setzes �GVG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 9. �ai 1975 �BGBl. I S. 1077), das zuletzt durch 
Art. 10 Abs. 6 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017 
�BGBl. I S. 3618) ge�ndert worden ist, in Verbindung 
mit § 22c Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 GVG, 

– des § 17 Abs. 4 Satz 2 des S�-Ausführungsgesetzes 
�S�AG) vom 22. Dezember 2004 �BGBl. I S. 3675), 
das zuletzt durch Art. 7 des Gesetzes vom 10. �ai 
2016 �BGBl. I S. 1142) ge�ndert worden ist, in Ver-
bindung mit § 148 Abs. 2 Satz 3 und 4, § 246 Abs. 3 
Satz 3 und § 250 Abs. 3 Satz 1 des Aktiengesetzes 
vom 6. September 1965 �BGBl. I S. 1089), das zu-
letzt durch Art. 9 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 
�BGBl. I S. 2446) ge�ndert worden ist,

– des § 189 Abs. 3 Satz 1 des Versicherungsaufsichts-
gesetzes �VAG) vom 1. April 2015 �BGBl. I S. 434), 
das zuletzt durch Art. 6 des Gesetzes vom 17. August 
2017 �BGBl. I S. 3214) ge�ndert worden ist, in Ver-
bindung mit § 99 Abs. 3 Satz 5 und 6 des Aktienge-
setzes,

– des § 191 Satz 1 VAG in Verbindung mit § 148 Abs. 2 
Satz 3 und 4 des Aktiengesetzes,

– des § 6 Abs. 2 des Unterlassungsklagengesetzes 
�UKlaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27. August 2002 �BGBl. I S. 3422, 4346), das zuletzt 
durch Art. 4 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 �BGBl. I 
S. 2446) ge�ndert worden ist, 

– des § 171 Abs. 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschr�nkungen �GWB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 26. Juni 2013 �BGBl. I S. 1750, 3245), 
das zuletzt durch Art. 10 Abs. 9 des Gesetzes vom 
30. Oktober 2017 �BGBl. I S. 3618) ge�ndert worden 
ist, 

in Verbindung mit § 2 Nr. 2, 12, 35 und 39 sowie § 12 
der Delegationsverordnung �DelV) vom 28. Januar 2014 
�GVBl. S. 22, Ba�RS 103-2-V), die zuletzt durch § 1 der 
Verordnung vom 12. September 2017 �GVBl. S. 490) ge-
�ndert worden ist, verordnet das Ba�erische Staatsminis-
terium der Justiz:

§ 1

Die Gerichtliche �ust�ndigkeitsverordnung Justiz 
�G�VJu) vom 11. Juni 2012 �GVBl. S. 295, Ba�RS 300-3-
1-J), die zuletzt durch Verordnung vom 28. August 2016 
�GVBl. S. 282) ge�ndert worden ist, wird wie folgt ge�n-
dert:

1. § 3 wird wie folgt ge�ndert:

a) Abs. 1 wird wie folgt ge�ndert:

aa) Nr. 6 wird aufgehoben.

bb) Die Nrn. 7 und 8 werden die Nrn. 6 und 7.

b) Abs. 2 wird wie folgt ge�ndert:

aa) Nr. 10 wird durch die folgenden Nrn. 10 und 
11 ersetzt:

„10. im Landgerichtsbezirk �ünchen II

für die Amtsgerichtsbezirke Dachau, 
�bersberg, Fürstenfeldbruck, Garmisch-
Partenkirchen, �iesbach, Starnberg, 
Weilheim i. OB und Wolfratshausen  
das Amtsgericht Wolfratshausen;

11. im Landgerichtsbezirk Nürnberg-Fürth

a) für die Amtsgerichtsbezirke �rlan-
gen, Fürth und Neustadt a. d. Aisch 
das Amtsgericht �rlangen,

b) für die Amtsgerichtsbezirke 
Hersbruck, Neumarkt i. d. OPf., 
Nürnberg und Schwabach  
das Amtsgericht Nürnberg;“.

bb) Die bisherigen Nrn. 11 bis 14 werden die 
Nrn. 12 bis 15.

c) In Abs. 3 werden die Wörter „Abs. 1 Nrn. 1 bis 5, 
7 und 8 und Abs. 2 Nrn. 1, 3 bis 8, 10 Buchst. a 
und b und Nrn. 11 bis 14“ durch die Wörter 
„Abs. 1 Nr. 1 bis 7 und Abs. 2 Nr. 1, 3 bis 6, 8, 11 
Buchst. a und Nr. 12 bis 15“ ersetzt.

300-3-1-J

Verordnung 
zur Änderung der 

Gerichtlichen Zuständigkeitsverordnung Justiz

vom 27. November 2017
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2. In § 6 Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe „§§ 1 und 2“ 
durch die Wörter „den §§ 1 bis 2“ ersetzt.

3. In § 15 Satzteil vor Nr. 1 werden die Angabe „§ 17 
Abs. 3 Satz 2“ durch die Angabe „§ 17 Abs. 4 Satz 2“ 
und die Angabe „§ 36 Satz 1“ durch die Angabe 
„§ 191 Satz 1“ ersetzt.

4. In § 17 Abs. 1 Satzteil vor Nr. 1 und Abs. 2 werden je-
weils die Wörter „§ 35 Abs. 3 Satz 1 und § 36 Satz 1“ 
durch die Wörter „§ 189 Abs. 3 Satz 1 und § 191 
Satz 1“ ersetzt.

5. In den §§ 18, 19, 21 und 22 wird jeweils im Satzteil 
vor Nr. 1 die Angabe „§ 36 Satz 1“ durch die Angabe 
„§ 191 Satz 1“ ersetzt.

6. In § 23 Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe „§ 36 Abs. 1“ 
durch die Angabe „§ 191 Satz 1“ ersetzt.

7. In § 24 Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe „§ 36 Satz 1“ 
durch die Angabe „§ 191 Satz 1“ ersetzt.

8. In § 33 Abs. 3 wird die Angabe „�§ 116 Abs. 1 und 2 
GWB)“ durch die Angabe „�§ 171 Abs. 1 und 2 GWB)“ 
ersetzt.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

�ünchen, den 27. November 2017

Bayerisches Staatsministerium der Justiz

Prof. Dr. Winfried B a u s b a c k , Staatsminister
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Auf Grund des Art. 25 des Abmarkungsgesetzes 
�AbmG) in der in der Ba�erischen Rechtssammlung 
�Ba�RS 219-2-F) veröffentlichten bereinigten Fassung, 
das zuletzt durch § 2 Abs. 12 des Gesetzes vom 17. Juli 
2015 �GVBl. S. 243) ge�ndert worden ist, verordnen die 
Ba�erischen Staatsministerien des Innern, für Bau und 
Verkehr und der Finanzen, für Landesentwicklung und 
Heimat:

§ 1

Die Feldgeschworenenordnung �FO) in der in der 
Ba�erischen Rechtssammlung �Ba�RS 219-6-F) ver-
öffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch § 2 
Abs. 15 des Gesetzes vom 17. Juli 2015 �GVBl. S. 243) 
ge�ndert worden ist, wird wie folgt ge�ndert:

1. § 4 wird wie folgt ge�ndert:

a) In Abs. 1 wird die Fußnote 1 gestrichen.

b) Abs. 2 wird wie folgt ge�ndert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „die Beteiligung 
von wenigstens zwei Dritteln“ durch die Wör-
ter „die Anwesenheit von mehr als der H�lf-
te“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Fußnote 2 gestrichen.

c) In Abs. 5 werden die Wörter „Absatz 4 Satz 3“ 
durch die Angabe „Abs. 4 Satz 3“ ersetzt.

2. § 6 Abs. 1 wird wie folgt ge�ndert:

a) In Satz 1 wird die Fußnote 1 gestrichen und wer-
den die Wörter „die Beteiligung von zwei Dritteln“ 
durch die Wörter „die Anwesenheit von mehr als 
der H�lfte“ ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Fußnote 2 gestrichen.

3. In § 9 wird die bisherige Fußnote 3 Fußnote 1.

4. Im Wortlaut vor § 1 und in § 2 Abs. 1 wird jeweils die 
Fußnote 1 gestrichen.

5. In § 1 Abs. 3 und § 8 Abs. 3 wird jeweils die Fußno-
te 2 gestrichen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

�ünchen, den 30. November 2017

Bayerisches Staatsministerium  
des Inneren, für Bau und Verkehr

Joachim H e r r m a n n , Staatsminister

Bayerisches Staatsministerium 
der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat

Dr. �arkus S ö d e r , Staatsminister

219-6-F

Verordnung 
zur Änderung der 

Feldgeschworenenordnung

vom 30. November 2017
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